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 Zusammenfassung 0

Der Bundesrechnungshof hat die Darlehensgewährung im Rechtskreis SGB II 

geprüft.  

Unter Berücksichtigung der Stellungnahmen des Bundesministeriums für Ar-

beit und Soziales (Bundesministerium), der Bundesagentur für Arbeit (Bundes-

agentur) und des Landesministeriums D schließt er das Prüfungsverfahren wie 

folgt ab, Teilaspekte wird er jedoch in das Bemerkungsverfahren überleiten: 

0.1 51,9 % der untersuchten Darlehensfälle wiesen Mängel auf (formale 

oder inhaltliche Mängel); in 4,7 % der Fälle war das Antragserfordernis 

nicht erfüllt.  

Das Bundesministerium sagte verschiedene Maßnahmen zu, die geeig-

net erscheinen, die Defizite zu verringern. Das Landesministerium teil-

te mit, dass das Jobcenter D sein Fachverfahren optimieren werde. 

(Nummer 4) 

0.2 Die Jobcenter dürfen Darlehen nur erbringen, wenn die Leistungsbe-

rechtigten ihren Bedarf weder durch Vermögen noch auf andere Weise, 

decken können. In 33,7 % der untersuchten Fälle nahmen die Jobcen-

ter keine aktuelle Vermögensprüfung vor.  

Das Bundesministerium und die Bundesagentur halten die Vermögens-

prüfung nur bei entsprechenden Anhaltspunkten außerhalb der stan-

dardisierten Prüfungen (z. B. im Zusammenhang mit einem Weiterbe-

willigungsantrag) für notwendig. Die vom Jobcenter D ergriffenen 

Maßnahmen scheinen geeignet, die Fehlerquote zu verringern. Darüber 

hinaus bleibt der Bundesrechnungshof bei seiner Auffassung, dass eine 

Vermögensprüfung vor jeder Darlehensgewährung notwendig ist. 

(Nummer 5) 

0.3 Nach § 24 Absatz 1 SGB II erbringen die Jobcenter Darlehen, wenn im 

Einzelfall ein vom Regelbedarf umfasster und nach den Umständen un-

abweisbarer Bedarf nicht gedeckt werden kann. In 15,9 % der geprüf-

ten Fälle war nicht ersichtlich, dass sich die Jobcenter den unabweisba-

ren Bedarf von den Leistungsberechtigten hatten hinreichend belegen 
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oder glaubhaft erklären lassen. Dies führte auch dazu, dass die Job-

center die Darlehenshöhen nicht korrekt bestimmen konnten.  

Bundesministerium und Bundesagentur stimmen grundsätzlich zu, 

dass Leistungsberechtigte mithelfen müssen, ihren unabweisbaren Be-

darf nachzuweisen und die Jobcenter die Art und Höhe des geltend 

gemachten Bedarfs zu dokumentieren haben. Eine regelhafte Überprü-

fung der Verwendung lehnen sie jedoch ab. Auch das Jobcenter D teilt 

mit, dass es bei der Darlehensprüfung auf den Einzelfall ankomme. 

Aufgrund dieses Dissenses beabsichtigt der Bundesrechnungshof, die 

Thematik im Bemerkungsverfahren weiter zu verfolgen. (Nummer 6.1) 

0.4 Die Darlehensgewährung bei Energieschulden (Haushaltsstrom) war in 

88 % der Fälle fehlerhaft. Dies lag auch an unklaren und fehlerhaften 

Weisungen. Die Jobcenter bewilligten nach falschen Rechtsgrundlagen. 

Dies führte dazu, dass sie Darlehen unzulässig aus Bundesmitteln und 

nicht aus kommunalen Mitteln leisteten. Sofern der Energieversorger 

die Kostenanteile für Haushaltsenergie und Heizung nicht gesondert 

auswies, trennten auch die Jobcenter die gewährten Darlehen nicht 

nach Bundes- und kommunalem Anteil.  

Die Bundesagentur sagt zu, die Fachlichen Weisungen hinsichtlich der 

korrekten Trennung bei gemischten Energiekosten (Haushaltsstrom 

und Heizung) zu überprüfen. Das Jobcenter D will die Thematik bei 

Qualifizierungsmaßnahmen und Dienstbesprechungen aufgreifen. Das 

Bundesministerium und die Bundesagentur sprechen sich darüber hin-

aus gegen eine differenzierte Darlehensgewährung bei einer Strom-

sperre aus. Bei einem Darlehen für Haushaltsenergie, für das grund-

sätzlich der Bund zuständig ist, seien auch bei eingetretener oder an-

gedrohter Stromsperre die Leistungen aus Bundes- und nicht aus 

kommunalen Mitteln zu leisten. Eine Klarstellung in Form einer einheit-

lichen Kostenträgerschaft für Energiekosten halten sie nicht für not-

wendig. Der Bundesrechnungshof hält daran fest, dass eine einheitli-

che Kostenträgerschaft für Energieschulden die Verbuchung von Leis-

tungen erleichtern würde. (Nummer 6.2.1) 
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0.5 Die Jobcenter gewährten in 13,5 % der untersuchten Fälle Darlehen 

nach § 24 Absatz 1 SGB II für Bedarfe, die nicht vom Regelbedarf um-

fasst sind. Diese Darlehen hätten nicht zulasten des Bundeshaushalts 

gewährt werden dürfen.  

Die Bundesagentur weist darauf hin, dass die geprüften gemeinsamen 

Einrichtungen die Kritik aufgegriffen hätten und diese zum Gegenstand 

von Besprechungen und Qualitätszirkeln machten. Auch das Jobcenter 

D nutze die Prüfungshinweise, um die korrekte Umsetzung des § 24 

Absatz 1 SGB II zu gewährleisten. (Nummer 6.2.2) 

0.6 92% der geprüften Darlehen zur Sicherung des Lebensunterhalts bei 

erwarteten Einnahmen (§ 24 Absatz 4 SGB II) wiesen Mängel auf. Die 

Jobcenter überprüften nicht hinreichend, ob die Darlehen notwendig 

waren. Die Darlehenshöhen waren zudem nicht immer nachvollziehbar. 

Die Jobcenter trennten darüber hinaus die Darlehensbewilligungen 

nicht nach Bundes- und kommunalen Mitteln.  

Das Landesministerium D teilte mit, das Jobcenter D habe ein neues 

Verfahren implementiert, das die korrekte Trennung zwischen den Kos-

tenstellen Bund und Kommune gewährleistet. Darüber hinaus ist den 

Stellungnahmen des Bundesministeriums und der Bundesagentur nicht 

zu entnehmen, wie sie den Defiziten künftig entgegentreten wollen. 

Die vom Bundesministerium geplante Überprüfung der Fachlichen Hin-

weise der Bundesagentur sollte daher auch diese Punkte umfassen. 

Zudem bedarf es einer konsequenteren Fachaufsicht. (Nummer 7) 

0.7 Die Darlehensgewährung nach § 24 Absatz 5 SGB II (nicht sofortige 

Vermögensverwertung) waren in 61,5 % der geprüften Fälle fehlerhaft. 

So fehlte eine Prognoseentscheidung zur Verwertung oder die Rück-

zahlung der Darlehen war nicht dinglich gesichert.  

Das Bundesministerium stimmt unseren Prüfungserkenntnissen zu. 

Das Jobcenter D habe die Kritik aufgenommen und aktualisiere seine 

Verfahrensbeschreibungen und Vordrucke. Der Bundesrechnungshof 

erwartet, dass die Jobcenter die festgestellten Mängel mit einer inten-

sivierten Fachaufsicht verringern. (Nummer 8) 



6 
 
 

 

0.8 Die Jobcenter über- oder unterschritten in 11,5 % der Fälle die gesetz-

lich festgelegte Tilgungsrate von 10 %. Sie prüften und dokumentier-

ten nur unzureichend, welche Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft als 

Darlehensnehmer einzubeziehen und damit auch zur Rückzahlung des 

Darlehens verpflichtet waren.  

Die Bundesagentur und das Jobcenter D haben Maßnahmen eingelei-

tet, die geeignet scheinen, die festgestellten Defizite zu beseitigen. Um 

eine rechtssichere Umsetzung von Rückzahlungsansprüchen auch bei 

Jobcentern in zugelassener kommunaler Trägerschaft sicherzustellen, 

sollte sich das Bundesministerium dazu mit den Ländern ins Benehmen 

setzen. (Nummer 9) 

0.9 Grund für die vorgenannten Mängel bei der Darlehensgewährung und  

-rückzahlung ist auch eine ungenügende Fachaufsicht. Die Jobcenter 

haben ihre Fachaufsicht nicht, wie bei einer früheren Prüfung zugesagt, 

intensiviert. Eine auf die Darlehensgewährung angepasste Fachaufsicht 

hatte nur ein Jobcenter.  

Das Bundesministerium ist der Auffassung, dass die Darlehensgewäh-

rung keine über die normale Fachaufsicht hinaus gesonderte Auf-

sichtsmaßnahme benötige. Es verschließe sich jedoch nicht der Prü-

fung einer verbesserten allgemeinen Fachaufsicht. Auch das Jobcenter 

D will keine themenspezifische Fachaufsicht durchführen. Der Bundes-

rechnungshof hat Zweifel, ob eine „normale“ Fachaufsicht ausreichen 

wird, um die Fehlerquote nachhaltig zu senken. Er wird deren Erfolg zu 

gegebener Zeit in einer Kontrollprüfung untersuchen. (Nummer 10) 

0.10 Die bereits in der letzten Prüfung festgestellten Mängel und deren Ur-

sachen waren trotz anderweitiger Zusagen des Bundesministeriums 

und der Bundesagentur erneut zu verzeichnen. Insgesamt hat sich die 

Bearbeitungsqualität der Jobcenter bei der Gewährung von Darlehen 

nicht verbessert. (Nummer 11) 
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 Vorbemerkung 1

 Ausgangslage 1.1

Erwerbsfähige Leistungsberechtigte erhalten nach § 19 Absatz 1 Satz 1 SGB II 

Arbeitslosengeld II, welches Regelbedarfe, Mehrbedarfe und Bedarfe für Un-

terkunft und Heizung umfasst. Diese Bedarfe deckt die Grundsicherung für 

Arbeitsuchende grundsätzlich mit nicht rückzahlbaren Dienst-, Geld- und Sach-

leistungen (§ 4 Absatz 1 SGB II). Darüber hinausgehende Leistungen, z. B. 

Darlehen, dürfen nur gewährt werden, wenn dies im Einzelfall vorgesehen ist. 

So eröffnet § 24 SGB II unter bestimmten Voraussetzungen die Möglichkeit, 

Leistungen in Form von Darlehen aus Bundesmitteln zu erbringen. Die Jobcen-

ter können Leistungsberechtigten zinslose Darlehen zudem auch zulasten des 

kommunalen Haushalts gewähren.  

Darlehen aus Bundesmitteln sind möglich,  

• wenn ein vom Regelbedarf zur Sicherung des Lebensunterhalts umfasster 

und nach den Umständen unabweisbarer Bedarf nicht gedeckt werden 

kann (§ 24 Absatz 1 SGB II),  

• für Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts, soweit in dem Monat, 

für den die Leistungen erbracht werden, voraussichtlich Einnahmen anfal-

len (§ 24 Absatz 4 SGB II),  

• für Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts, soweit der Leistungs-

berechtigte zwar über zu berücksichtigendes Vermögen verfügt, der  

sofortige Verbrauch oder die sofortige Verwertung des Vermögens aber 

nicht möglich ist oder eine besondere Härte darstellen würde (§ 24 Ab- 

satz 5 SGB II).  

Darlehen aus kommunalen Mitteln sind unter anderem möglich,  

• für die Instandhaltung oder Reparatur von selbstgenutztem Wohneigentum 

(§ 22 Absatz 2 Satz 2 SGB II),  

• für Mietkautionen (§ 22 Absatz 6 SGB II) und  

• für Schulden aus Kosten für Unterkunft und Heizung (§ 22 Absatz 8 SGB II).  
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§ 42a SGB II schafft die Rahmenvorgaben und regelt die Modalitäten der 

Rückzahlung für alle Darlehen nach dem SGB II.  

Einzelheiten zu den Voraussetzungen und zum Verfahren regeln für die ge-

meinsamen Einrichtungen die von der Bundesagentur für Arbeit (Bundesagen-

tur) erstellten Fachlichen Weisungen zu § 24 und § 42a SGB II. Die zugelasse-

nen kommunalen Träger sind an diese Weisungen nicht gebunden.  

Die in die örtlichen Erhebungen eingebundenen zugelassenen kommunalen 

Träger verwendeten zum Teil eigene ermessenslenkende Weisungen.  

 Inhalt und Ablauf der Prüfung  1.2

Wir prüften die Darlehensgewährung im Rechtskreis des SGB II.  

Bereits im Jahr 2011 hatten wir die Darlehensgewährung nach § 24 SGB II 

geprüft1. In Anlehnung an diese Prüfung konzentrierten wir uns bei der aktuel-

len Prüfung auf Darlehen nach § 24 Absatz 1, 4 und 5 SGB II, die aus Bun-

desmitteln zu leisten sind.  

Ziel der Prüfung war es festzustellen, ob sich die Bearbeitung der Darlehens-

gewährung verbessert hat, insbesondere unter welchen Voraussetzungen die 

Jobcenter Darlehen gewährten und wie sie diese abwickelten. Insbesondere 

prüften wir, wie die Jobcenter eine zeitgerechte und ordnungsgemäße Rück-

zahlung der Darlehen einforderten und ob sie die Darlehensaus- und -rück-

zahlung den richtigen Kostenstellen zuordneten.  

Wir haben dazu Gespräche mit den Fach- und Führungskräften der Jobcenter 

geführt und Akten, Dateien und IT-Fachverfahren sowie Auswertungen von 

Statistiken eingesehen. Die Jobcenter hatten Gelegenheit, die erörterten Fest-

stellungen auszuwerten und sich im Nachgang zu den Sachverhalten zu äu-

ßern. Rückmeldungen der Jobcenter haben wir beim Abfassen der Prüfungs-

mitteilung berücksichtigt.  

Bei drei gemeinsamen Einrichtungen (Jobcenter A, Jobcenter B, Jobcenter C) 

und bei zwei zugelassenen kommunalen Trägern (Jobcenter D und E) haben 

wir örtlich erhoben.  

Wir wählten die zu prüfenden Darlehensfälle mit Hilfe des „operativen Daten-

satzes“ (opDs) der Bundesagentur und anhand der Datenlieferung der zuge-

                                       
1  Abschließende Prüfungsmitteilung vom 23. Januar 2015, Az. B - 07 - 2011 - 0162.  
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lassenen kommunalen Träger an die Bundesagentur über den Datenstandard 

„XSozial-BA-SGB-II“ für den Zeitraum Dezember 2017 bis März 2018 aus.  

Wir prüften 208 Fälle mit Darlehensgewährung. Darunter waren 170 Darlehen 

nach § 24 Absatz 1 SGB II (unabweisbarer Bedarf), 25 Darlehen nach § 24 

Absatz 4 SGB II (wegen zu erwartender Einnahmen) und 13 Darlehen nach 

§ 24 Absatz 5 SGB II (wegen nicht sofortiger Vermögensverwertung). 

Die vorläufigen Ergebnisse unserer Prüfung teilten wir dem Bundesministeri-

um, der Bundesagentur und den beiden betroffenen Landesministerien mit. 

Das Bundesministerium, die Bundesagentur und ein Landesministerium (D) 

nahmen zu unseren vorläufigen Prüfungsergebnissen Stellung. Ein Landesmi-

nisterium (E) äußerte sich nicht. Aufgrund der Stellungnahmen, deren wesent-

liche Aussagen in dieser Abschließenden Prüfungsmitteilung wiedergegeben 

sind, schließen wir das Prüfungsverfahren ab. Einzelne Textnummern blieben 

strittig. Wir beabsichtigen, diese in das Bemerkungsverfahren zu überführen.  

 Finanzdaten und statistische Daten 2

Die Bundesagentur weist in ihren monatlichen Statistiken die Zahlungsansprü-

che von Bedarfsgemeinschaften für nicht gedeckte Bedarfe aus. In einem sol-

chen Fall erhält die Person die Leistung als Darlehen. Die statistische Darstel-

lung differenziert dabei nicht nach den verschiedenen Rechtsgrundlagen des 

§ 24 SGB II2. Danach erreichte die Darlehensgewährung im Kalenderjahr 2017 

bundesweit in allen Jobcentern rund 73 Mio. Euro. Im Jahr 2011 waren es 

noch 60 Mio. Euro. Innerhalb von sieben Jahren stiegen die Ausgaben somit 

um 13 Mio. Euro. Die statistische Auswertung enthält sowohl die Daten für 

gemeinsame Einrichtungen als auch die Daten für zugelassene kommunale 

Träger.  

Wir stellten fest, dass die in die Erhebungen einbezogenen zugelassenen 

kommunalen Träger im Gegensatz zu den gemeinsamen Einrichtungen in der 

Lage waren, die Anzahl an bewilligten Darlehen auch getrennt nach den jewei-

ligen Absätzen zu benennen. Die gemeinsamen Einrichtungen nutzen den Sta-

tistikservice der Bundesagentur, der diese detaillierteren Auswertungen nicht 

abbilden kann. 

                                       
2  Statistik Bundesagentur für Arbeit, Zahlungsansprüche von Bedarfsgemeinschaften.  
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 Erkenntnisse aus früheren Prüfungen 3

Bei der Prüfung der Darlehensgewährung im Jahr 2011 stellten wir zahlreiche 

Mängel fest:  

• Die Jobcenter gewährten Darlehen ohne Bescheid oder Verwaltungsakt.  

• Die Bescheide hatten keine individuellen Inhalte; es fehlten Angaben zur 

Höhe und Fälligkeit.  

• Die Jobcenter hatten nicht dokumentiert, aus welchem Grund sie ein Dar-

lehen bewilligten.  

• Die Jobcenter ließen sich häufig nicht die für eine sachgerechte Bewilli-

gungsentscheidung benötigten Angaben und Nachweise vorlegen.  

• Sie leisteten Darlehen auch dann, wenn diese nicht notwendig waren.  

• Sie dokumentierten den Sachverhalt unzureichend in der Akte und den IT-

Systemen.  

• Sie verbuchten Darlehen und Darlehensrückzahlungen zudem auf unzutref-

fenden Haushaltsstellen.  

Darüber hinaus war insbesondere die Darlehensgewährung bei Energieschul-

den fehleranfällig. Den Jobcentern bereitete die Unterscheidung der Darlehen 

nach § 24 Absatz 1 SGB II (Bundesmittel) und § 22 Absatz 8 SGB II (kommu-

nale Mittel) Probleme. Sie verbuchten aus Bundesmitteln zu gewährende Dar-

lehen auf den Kostenstellen für kommunale Mittel und umgekehrt.  

Die Bundesagentur nutzte unsere Prüfungserkenntnisse und überarbeitete ihre 

Fachlichen Weisungen, vor allem zum Thema Energieschulden. Sie sagte zu-

dem zu, dass sie die Darlehensgewährung verstärkt fachaufsichtlich prüfen 

werde.  

Aus Anlass unserer Prüfungsfeststellungen untersuchte das Bundesministerium 

im Jahr 2015 die Darlehensgewährung bei der Prüfung der Jahresabschlüsse 

der zugelassenen kommunalen Jobcenter. Die Prüfung bestätigte die von uns 

festgestellten Mängel. 

  



11 
 
 

 

 Formale Fehler bei der Darlehensbewilligung 4

Ausgangslage  

Im Vorfeld der Darlehensgewährung müssen die Leistungsberechtigten nicht 

für jede Darlehensart nach § 24 SGB II einen gesonderten Antrag stellen. 

Während Darlehen für unabweisbare Bedarfe nach § 24 Absatz 1 SGB II ge-

sondert zu beantragen sind (§ 37 Absatz 1 Satz 2 SGB II), benötigen Darlehen 

nach § 24 Absatz 4 und 5 SGB II keinen zusätzlichen Antrag. Diese Darle-

hensmöglichkeiten werden mit den Haupt- und Weiterbewilligungsanträgen 

überprüft. Die Jobcenter entscheiden durch einen Bescheid über die Darlehen-

santräge. Die Bescheide müssen nach § 33 Absatz 1 SGB X hinreichend be-

stimmt sein und z. B. folgende Inhalte benennen: 

-  korrekte Rechtsgrundlagen,  

-  Höhe und Laufzeit des bewilligten Darlehens  

-  Auszahlungszeitpunkt,  

-  Darlehensnehmer,  

-  die Fälligkeit und Höhe des Rückzahlungsanspruchs.  

Die Festlegung der Rückzahlungs- und/oder Aufrechnungsbedingungen kann 

mit der Darlehensbewilligung in einem Bescheid verbunden werden.  

Die Jobcenter haben ihre Entscheidung, ein Darlehen zu gewähren, zu begrün-

den. 

Feststellungen  

In einem Teil der geprüften Fälle hatten die Jobcenter das Antragserfordernis 

nach § 37 Absatz 1 Satz 2 SGB II nicht beachtet (8 Fälle; 4,7 %3). Die Leis-

tungsberechtigten reichten beim Jobcenter z. B. Mahnschreiben oder Sperran-

kündigungen ein, ohne einen konkreten Antrag auf Übernahme der Kosten zu 

stellen.  

Wir fanden bei allen in die Erhebungen einbezogenen Jobcentern Fälle, in de-

nen die überprüften Bescheide mängelbehaftet waren (formale oder inhaltliche 

Mängel; 108 Fälle; 51,9 %). Die Jobcenter nannten falsche oder unterschiedli-

che Rechtsgrundlagen. Sie nahmen den Auszahlungszeitpunkt nicht in den Be-
                                       
3  8 von 170 Fällen nach § 24 Absatz 1 SGB II. Darlehen nach § 24 Absatz 4 und 5 SGB II 

benötigen keinen zusätzlichen Antrag.  
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scheid auf. Zudem fehlten in den Bescheiden Aussagen zur Fälligkeit des Dar-

lehens und zur Höhe der Rückzahlung. Auch gaben die Jobcenter nicht immer 

den korrekten Fälligkeitszeitpunkt an und benannten auch die Höhe der Til-

gungsrate nicht immer korrekt. Insbesondere begründeten sie ihre Entschei-

dung, ein Darlehen zu gewähren, nicht immer ausreichend (90 Fälle; 43,3 %). 

Auch blieb teilweise unklar, wie sie die Darlehensnehmer auswählten. Das Job-

center E legte z. B. grundsätzlich alle Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft als 

Darlehensnehmer fest. Andere Jobcenter bestimmten dagegen nur den An-

tragsteller als Darlehensnehmer, auch wenn das Darlehen Bedarfe umfasste, 

die der gesamten Bedarfsgemeinschaft zugutekamen (wie einen Kühlschrank). 

Vorläufige Würdigung  

Zu einer ordnungsgemäßen Darlehensbewilligung gehört auch die Berücksich-

tigung der an einen Bescheid geknüpften formalen Vorgaben. So müssen die 

Jobcenter das in § 37 Absatz 1 Satz 2 SGB II normierte Antragserfordernis 

beachten. Erst durch die Antragsstellung werden die Jobcenter verpflichtet, ein 

Verwaltungsverfahren durchzuführen. In der bloßen Vorlage von Mahnschrei-

ben oder anderen Dokumenten haben wir noch keinen (konkludenten) Antrag 

gesehen. Die Jobcenter sollten die Bescheide vor der Versendung zudem sorg-

fältig auf Vollständigkeit, Fehler und falsche Rechtsgrundlagen prüfen. Insbe-

sondere müssen die Jobcenter begründen, warum sie ein Darlehen gewähren. 

Hierbei haben sie auch nachvollziehbar zu dokumentieren, warum sie nur ein-

zelne oder mehrere Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft als Darlehensnehmer 

bestimmen. 

Stellungnahme zu den vorläufigen Prüfungsergebnissen 

Nach übereinstimmender Auffassung des Bundesministeriums und der Bunde-

sagentur reiche es aus, wenn die Leistungsberechtigten Mahnschreiben oder 

Sperrankündigungen eines Energieversorgers, auch kommentarlos, einreichen. 

Die Jobcenter haben diese Unterlagen als konkludenten Antrag, beispielsweise 

auf Übernahme von Energierückständen, zu verstehen (§ 37 SGB II). 

Das Bundesministerium und die Bundesagentur sind zudem der Auffassung, 

dass die Bescheide der Jobcenter in gemeinsamer Einrichtung ausreichende 

Angaben zum Auszahlungszeitpunkt enthielten. So ergehe der Bescheid zur 

Darlehensgewährung nach § 24 Absatz 1 SGB II mit dem Hinweis, dass die 

bewilligte Leistung an die nachstehende Überweisungsanschrift ausgezahlt 



13 
 
 

 

werde. Dieser Hinweis mache deutlich, dass die bewilligten Leistungen kurz-

fristig ausgezahlt werden. 

Das Bundesministerium und die Bundesagentur stimmen jedoch zu, dass Be-

scheide über Darlehen hinreichend bestimmt i. S. d. § 33 Absatz 1 SGB X sein 

müssen. Die Darlehensgewährung müsse begründet sein und der Bescheid 

dürfe nur die korrekte Rechtsgrundlage enthalten. Des Weiteren teilt das Bun-

desministerium unsere Auffassung, dass gegenüber den Darlehensnehmern 

Aussagen zur Fälligkeit und zu den Rückzahlungsmodalitäten getroffen werden 

müssen. Das Bundesministerium will daher die Fachlichen Weisungen der 

Bundesagentur zu § 42a SGB II hinsichtlich der Anforderungen an einen hin-

reichend bestimmten Verwaltungsakt i. S. d. § 33 Absatz 1 SGB X näher prü-

fen. Die geprüften Jobcenter in gemeinsamer Einrichtung und die involvierten 

Regionaldirektionen hätten Hinweise an die Leistungssachbearbeiter gegeben 

und griffen die Thematik in Dienstbesprechungen auf.  

Das Jobcenter D sieht in seinen fachlichen Standards eine schriftliche Beantra-

gung der Darlehen und die Mitteilung der Darlehenshöhe bereits vor. Auf diese 

Vorgaben will es die Beschäftigten nochmals hinweisen. Zur Behebung der 

festgestellten formalen Mängel habe das Jobcenter Optimierungen in der Soft-

ware vorgenommen. Die Beschäftigten sollen nun zwingend per Auswahlfeld 

die zutreffende Rechtsnorm, Höhe und Fälligkeit des Darlehensbetrags sowie 

Festlegungen zur Aufrechnung aufführen.  

Abschließende Würdigung 

Die Ausführungen des Bundesministeriums und der Bundesagentur zu konklu-

dent gestellten Anträgen haben uns überzeugt. Wir werten diese Fälle nicht 

mehr als fehlerhaft. Die Fehlerquote haben wir entsprechend angepasst. Wir 

bitten jedoch sicherzustellen, dass die Jobcenter bei bestehenden Zweifeln am 

Antragswillen oder bei unklarem Sachverhalt, entsprechend des Amtsermitt-

lungsgrundsatzes nach § 20 SGB X, den wahren Antragswillen und den voll-

ständigen, aktuellen Sachverhalt ermitteln und dokumentieren. Der Bundes-

rechnungshof verschließt sich nicht dem Einwand des Bundesministeriums und 

der Bundesagentur, der Hinweis, die bewilligte Leistung werde an die nachste-

hende Überweisungsanschrift ausgezahlt, mache deutlich, dass die bewilligten 

Leistungen kurzfristig ausgezahlt werde. Er ist zwar weiterhin der Auffassung, 

dass die Bescheide der Jobcenter in gemeinsamer Einrichtung den Auszah-
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lungszeitpunkt konkret  benennen sollten. Denn der Hinweis, auf eine bevor-

stehende Auszahlung sagt nichts darüber aus, wann dies tatsächlich geschieht. 

Eine Datumsangabe oder der Hinweis auf umgehende Auszahlung würde dies 

klarstellen. Gleichwohl wertet er die fehlende Angabe eines konkreten Auszah-

lungszeitpunktes nicht mehr als Fehler. Dies wurde bei der Fehlerquote be-

rücksichtigt.  

Die darüber hinaus ergriffenen Maßnahmen des Bundesministeriums, der Bun-

desagentur und des Jobcenters D können die Fehlerquote minimieren. Wir 

schließen die Textziffer damit ab.  

 Vermögensprüfung 5

Ausgangslage  

Die Jobcenter dürfen Darlehen nur gewähren, wenn die Leistungsberechtigten 

ihren Bedarf weder durch Vermögen noch auf andere Weise, decken können  

(§ 42 a Absatz 1 Satz 1 SGB II). Dafür müssen die Jobcenter die aktuelle 

Vermögenssituation der Antragsteller zum Zeitpunkt der Antragstellung prü-

fen4. 

Feststellungen  

In 70 von 208 Fällen (33,7%)5 haben die Jobcenter nicht geprüft, ob zum 

Zeitpunkt der Darlehensbewilligung eine anderweitige Bedarfsdeckung für die 

Leistungsberechtigten möglich gewesen wäre. Sie prüften weder die aktuellen 

Vermögensverhältnisse, noch ließen sie sich aktuelle Kontoauszüge vorlegen. 

Wir stellten stattdessen fest, dass es die Jobcenter für ausreichend hielten, die 

Vermögensverhältnisse einmal im Jahr, im Zusammenhang mit den Anträgen 

auf Weiterbewilligung von Leistungen zur Grundsicherung, zu prüfen.  

Sofern die Jobcenter die Vermögens- und Einkommenssachverhalte ermittel-

ten, dokumentierten sie ihre Prüfungsergebnisse nicht oder nicht nachvollzieh-

bar. Beispielsweise nutzten sie Textbausteine, die eine Überprüfung bejahten, 

aber nicht erkennen ließen, welche Unterlagen für die Prüfung vorlagen. 

  

                                       
4 Die vorläufige Prüfungsmitteilung geht noch von einer verpflichtenden Einkommensprü-

fung aus. 
5 Unter Berücksichtigung einer verpflichtenden Einkommensprüfung weist die vorläufige 

Prüfungsmitteilung 89 fehlerhafte Fälle (42,8%) aus. 
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Vorläufige Würdigung  

Im Zuge der Darlehensbewilligung müssen die Jobcenter den Anspruch der 

Leistungsberechtigten anhand geeigneter Unterlagen überprüfen. Die Vermö-

gensprüfung bei der (Folge-) Beantragung von Leistungen der Grundsicherung 

für Arbeitsuchende war dafür nicht ausreichend, sofern die Leistungsberechtig-

ten das Darlehen nicht in unmittelbarem zeitlichen Zusammenhang mit den 

Standardprüfungen beantragten. Die Jobcenter müssen Vermögen stattdessen 

anlassbezogen überprüfen § 12 Absatz 4 SGB II). Sofern Leistungsberechtigte 

Einkommen erzielten, hielten wir in unserer vorläufigen Prüfungsmitteilung – 

gestützt auf § 9 Absatz 1 SGB II i.V.m. §§ 11 bis 11 b SGB II – zunächst die 

Überprüfung und Dokumentation, ob dieses Einkommen zur Bedarfsdeckung 

herangezogen werden kann, für notwendig. Die Jobcenter haben auch die Er-

gebnisse der Vermögensüberprüfung schlüssig und nachprüfbar in der Akte zu 

dokumentieren. Sofern sie standardisierte Textbausteine nutzen, müssen diese 

auch abbilden, welche begründenden Unterlagen sich die Jobcenter für ihre 

Prüfung vorlegen ließen. 

Stellungnahme zu den vorläufigen Prüfungsergebnissen 

Anders als der Bundesrechnungshof halten das Bundesministerium und die 

Bundesagentur die Prüfung der Selbsthilfemöglichkeiten von Leistungsberech-

tigten außerhalb der standardisierten Prüfungen im Zusammenhang mit Neu- 

und Weiterbewilligungsanträgen nur bei entsprechenden Anhaltspunkten für 

neu erworbenes Vermögen für erforderlich. Sofern bei der letzten Antragsstel-

lung kein verwertbares Vermögen vorhanden gewesen sei und Anhaltspunkte 

für einen zwischenzeitlichen Vermögenserwerb fehlten, komme eine Darle-

hensgewährung in Frage. Eine Vermögensprüfung sei in diesen Fällen nicht 

angebracht. Die Bundesagentur ist jedoch auch der Auffassung, dass zu prüfen 

sei, ob Rücklagen gebildet wurden. Darüber hinaus halten sowohl das Bun-

desministerium als auch die Bundesagentur Einkommensprüfungen bei Darle-

hen generell nicht für notwendig. § 42a Absatz 1 Satz 1 SGB II stelle nur auf 

die Deckung des Bedarfs durch Vermögen oder eine andere Weise, welche 

nicht den Einsatz des Einkommens beinhaltet, ab. 
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Das Landesministerium teilt mit, dass das Jobcenter D seine internen Anwei-

sungen überarbeite. So soll zukünftig eine aktuelle und antragsbezogene Prü-

fung der Einkommens- und Vermögensverhältnisse anhand geeigneter Nach-

weise durchgeführt und deren Ergebnis dokumentiert werden. 

Abschließende Bewertung 

Die Ausführungen des Bundesministeriums und der Bundesagentur zur fehlen-

den Notwendigkeit der Einkommensüberprüfung haben uns überzeugt. Wir 

werten eine fehlende Überprüfung der Einkommenstatbestände nicht mehr als 

fehlerhaft. Die Fehlerquote haben wir entsprechend angepasst.   

§ 42a Absatz 1 Satz 1 SGB II verweist auf die Bedarfsdeckung durch den Ein-

satz von Vermögen oder auf eine andere Weise (z. B. Kleiderkammer). Inso-

fern haben die Jobcenter vor einer Darlehensgewährung sowohl die aktuelle 

Vermögenssituation als auch die Möglichkeit einer anderweitigen Bedarfsde-

ckung zu klären und aktenkundig festzuhalten. Die Leistungsberechtigten 

müssen zudem eigenverantwortlich mit ihrem Regelbedarf umgehen (§ 20  

Absatz 1 Satz 4 SGB II). Dazu gehört auch, dass sie Teile des Regelbedarfs für 

unregelmäßig anfallende Bedarfe ansparen können. Dies wollte der Gesetzge-

ber Leistungsberechtigten mit der weitgehenden Pauschalierung der Regel-

leistung ermöglichen. Ob solche Ansparungen bestehen, müssen die Jobcen-

ter, z. B. mittels Kontoauszügen, überprüfen. Nur dann können sie beurteilen, 

ob Ansparungen6 zur Bedarfsdeckung einzusetzen sind oder ein Bedarf durch 

Darlehen zu decken ist. Geht das Bundesministerium – anders als auch die 

Bundesagentur – generell davon aus, dass Leistungsberechtigte keine Anspa-

rungen treffen, stellt es deren eigenverantwortlichen Umgang mit dem Regel-

bedarf in Frage. Wir bleiben daher bei unserer Auffassung, dass die Vermö-

gensprüfung vor der Darlehensgewährung – auch außerhalb der standardisier-

ten Prüfung im Zusammenhang mit Weiterbewilligungsanträgen – erforderlich 

sind. Andernfalls blieben unerwarteter Vermögenszuwächse, wie z. B. durch 

Erbschaften, teilweise unberücksichtigt. 

  

                                       
6  Vgl. BT-Drs. 17/3404: Die Leistungsberechtigten können frei über den Einsatz der für 

den Regelbedarf gedachten Leistungen entscheiden. Da Ausgaben für langlebige Ge-
brauchsgüter in unregelmäßigen Abständen anfallen, betont Satz 4 zweiter Halbsatz die 
Berücksichtigungspflicht. 
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Die ergriffenen Maßnahmen des Jobcenters D scheinen hingegen geeignet zu 

sein, die Fehlerquote zu minimieren. 

Da die Argumente ausgetauscht sind schließen wir die Textziffer an dieser 

Stelle ab. 

 Darlehen bei unabweisbarem Bedarf (§ 24 Absatz 1 SGB II)  6

 Bedarfsermittlung 6.1

Ausgangslage  

Nach § 24 Absatz 1 SGB II gewähren Jobcenter Darlehen, wenn im Einzelfall 

ein vom Regelbedarf umfasster und nach den Umständen unabweisbarer Be-

darf nicht gedeckt werden kann. Ein Bedarf ist dann unabweisbar, wenn er 

nicht aufschiebbar, d. h. zur Vermeidung einer akuten Notsituation unvermeid-

lich ist. Die Leistungsberechtigten dürfen diesen Bedarf prognostisch auch 

nicht mit den nächsten Leistungen zur Deckung des Regelbedarfs ausgleichen 

können. Bedarfe können beispielsweise durch notwendige Reparaturen, Dieb-

stahl, Brand oder Verlust entstehen. Die Höhe des Darlehens richtet sich nach 

dem Bedarf der Leistungsberechtigten und ist anhand geeigneter Nachweise 

überprüfbar zu belegen.7 

§ 24 Absatz 1 SGB II fordert von den Leistungsberechtigten Nachweise (z. B. 

Diebstahlsanzeigen, Kostenvoranschläge oder plausible Erklärungen), welcher 

Bedarf in welcher Höhe besteht. Die Leistungsberechtigten haben zudem 

nachzuweisen, dass sie das erhaltene Darlehen auch für die beantragten Be-

darfe verwendet haben. Legen die Leistungsberechtigten den Jobcentern hier-

über keine geeigneten Nachweise vor, haben die Jobcenter grundsätzlich die 

Möglichkeit, eigene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Außendienst) zu den 

Leistungsberechtigten zu schicken, um die Verwendung des Darlehens vor Ort 

zu klären. 

Feststellungen  

Wir untersuchten 170 Darlehensfälle wegen unabweisbaren Bedarfs nach § 24 

Absatz 1 SGB II. In 27 von 170 Fällen (15,9%) war nicht ersichtlich, dass sich 

die Jobcenter den unabweisbaren Bedarf von den Leistungsberechtigten hatten 

hinreichend belegen oder glaubhaft erklären lassen. So lagen ihnen keine ent-

                                       
7 Vgl. FW § 24 SGB II, Rz. 24.6: Ein unabweisbarer Bedarf ist grundsätzlich zu belegen. 
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sprechenden Nachweise zum Antrag vor oder es war nicht dokumentiert, wie 

die Leistungsberechtigten den Bedarf glaubhaft erklärt hatten. Die Jobcenter 

forderten auch nicht nachträglich den Antrag begründende Nachweise. Dies 

führte dazu, dass die Jobcenter den Bedarf und damit die Höhen der Darlehen 

nicht nachvollziehbar feststellen konnten.  

Die Jobcenter ließen sich die Beschaffung oder den Kostenaufwand auch nicht 

durch nachträgliche Vorlage der Rechnung nachweisen. Gründe, warum die 

Jobcenter auf den Nachweis verzichteten, hatten sie nicht dokumentiert. Die 

jeweiligen Außendienste der Jobcenter überprüften die Notwendigkeit eines 

Darlehens und dessen sachgerechte Verwendung nur selten. 

Beispiel 1  

Jobcenter B  

Der Leistungsberechtigte stellte am 27. November 2017 einen Antrag auf 

Übernahme der Anschaffungskosten für ein Bett. Am 4. Dezember 2017 in-

formierte das Jobcenter den Leistungsberechtigten darüber, dass die Über-

nahme darlehensweise vorgenommen werden kann und bewilligte das Darle-

hen. Es ließ sich zuvor keinen Nachweis über den unabweisbaren Bedarf für 

das Bett vorlegen und bemühte auch seinen Außendienst nicht, um sich zu 

versichern, dass das Darlehen erforderlich ist. Das Jobcenter ließ sich, auch 

nachträglich die Mittelverwendung nicht nachweisen bzw. dokumentierte nicht 

die Gründe, warum es davon absah.   

Vorläufige Würdigung  

Der unabweisbare Bedarf ist Tatbestandsvoraussetzung für die Darlehensbe-

willigung nach § 24 Absatz 1 SGB II. Die Jobcenter erbrachten in diesen Fällen 

Darlehen für Bedarfe, die grundsätzlich bereits mit der Regelleistung abge-

deckt waren und nur aufgrund besonderer Umstände zusätzlich bewilligt wur-

den. Damit die Jobcenter diese besonderen Umstände sachgerecht prüfen und 

beurteilen konnten, waren entsprechende Angaben und Nachweise erforder-

lich. Dies ließen die Jobcenter häufig außer Acht, indem sie sich den Bedarf 

von den Leistungsberechtigten nicht belegen ließen und Belege zu fehlenden 

Angaben auch nicht nachforderten.  
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Der Nachweis des unabweisbaren Bedarfs dient auch dazu, die korrekte Höhe 

des Darlehens zu bestimmen. Fehlte ein solcher Nachweis, konnte dies den 

Eindruck erwecken, dass die Jobcenter Darlehen in willkürlichen Höhen aus-

kehrten. Die Jobcenter sollten zudem auf die nachträgliche Vorlage der Rech-

nung oder eine Kontrolle durch den Außendienst nicht verzichten. Nur so kön-

nen sie eine zweckentsprechende Verwendung der Mittel sicherstellen. 

Stellungnahme zu den vorläufigen Prüfungsergebnissen 

Das Bundesministerium stimmt grundsätzlich zu, dass Art und Höhe des gel-

tend gemachten Bedarfs unter Mitwirkung der Leistungsberechtigten zu ermit-

teln und zu dokumentieren seien. Anders als der Bundesrechnungshof hält es 

jedoch nicht für erforderlich, den Bedarf und die Verwendung von Darlehen 

generell und ohne konkrete Anhaltspunkte für eine Fehlverwendung zu prüfen. 

Nach seiner Ansicht widerspreche eine generelle nachträgliche Vorlage der 

Rechnungen zur Kontrolle der zweckentsprechenden Verwendung der Darlehen 

dem zügigen Verwaltungshandeln nach § 9 Satz 2 SGB X und stelle die Darle-

hensnehmer unter einen Generalverdacht. Führten Aktenlage und Ausführun-

gen der Leistungsberechtigten zu einer abschließenden Klärung, sei die Ein-

schaltung des Außendienstes nur in Ausnahmefällen notwendig.  

Auch die Bundesagentur sieht eine umfassende Prüfung durch den Außen-

dienst als nicht praxisgerecht an. Einzelfallbezogene Entscheidungen seien 

zielführender. Darüber hinaus hält sie eine nachvollziehbare und dokumentier-

te Entscheidungsfindung für notwendig.  

Bundesministerium und Bundesagentur weisen jedoch auch darauf hin, dass 

Darlehen unabhängig davon, ob sie zweckgerecht verwendet wurden oder 

nicht, in jedem Fall zurückzuzahlen seien. Aus einer zweckwidrigen Verwen-

dung entstünden keine rechtlichen Konsequenzen (außer einem möglichen  

Widerruf nach § 40 Absatz 1 Satz 1 SGB II i. V. m. § 47 Absatz 2 Satz 1 

Nummer 1 SGB X).  

Das Jobcenter D teilt mit, dass zur Bedarfsermittlung der Einzelfall und die 

Darlehensart in den Fokus genommen würden und je nach Ergebnis der Au-

ßendienst involviert werde. 
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Abschließende Bewertung 

Der unabweisbare Bedarf ist Ausgangspunkt für eine eventuelle Darlehensge-

währung. Entsprechende Nachweise oder zumindest eine plausible Glaubhaft-

machung und eine nachvollziehbare Dokumentation sind daher zwingend not-

wendig. Darin stimmen uns sowohl das Bundesministerium als auch die Bun-

desagentur zu.  

Zur abschließenden Darlehensgewährung gehört nach unserer Auffassung je-

doch auch die Vorlage des Nachweises zur zweckentsprechenden Verwendung. 

Denn wenn der Leistungsberechtigte das Darlehen für andere Zwecke als die 

beantragten einsetzt, liegt die Voraussetzung des ursprünglich bestätigten  

„unabweisbaren Bedarfs“ nicht mehr vor. Folgerichtig regelt § 24 Rz 24.10 der 

Fachlichen Weisung, dass von einem Leistungsberechtigten verlangt werden 

kann, die Beschaffung bzw. den Kostenaufwand durch die nachträgliche Vorla-

ge der Rechnung nachzuweisen. Die Argumentation des Bundesministeriums, 

dass die Vorlage der Nachweise für eine zweckentsprechende Verwendung der 

Darlehen gegen ein ökonomisches Verwaltungshandeln spricht, teilen wir 

nicht. Leistungsberechtigte haben in regelmäßigen Abständen, z. B. im Bereich 

Markt und Integration, Vorsprachen. Auch hier können sie Nachweise für die 

gewährten Darlehen einreichen. So entstünde kein zusätzlicher Aufwand für 

das Jobcenter.  

Sofern die Jobcenter eine zweckwidrige Verwendung nicht überprüfen, können 

sich Leistungsberechtigte zudem zumindest zeitweilig ungerechtfertigte finan-

zielle Vorteile verschaffen. Diese hätten sie auch dann, wenn sie das Darlehen 

grundsätzlich zurückzuzahlen haben. Zudem ist zu berücksichtigen, dass auf-

grund der Rückzahlungspflichten bei zu großzügig bewilligten Darlehen die fi-

nanzielle Leistungsfähigkeit der Leistungsberechtigten auf lange Zeit erheblich 

eingeschränkt ist. 

Wir schließen die Nummer an dieser Stelle ab. Aufgrund des bestehenden teil-

weisen Dissenses beabsichtigen wir, die Thematik gegebenenfalls in den Be-

merkungen weiter zu verfolgen. 
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 Abgrenzung zum Regelbedarf  6.2

6.2.1 Energierückstände 

Ausgangslage  

Der Regelbedarf zur Sicherung des Lebensunterhalts umfasst gemäß § 20  

Absatz 1 SGB II auch Haushaltsenergie ohne die auf Heizung und Erzeugung 

von Warmwasser entfallenden Anteile. Soweit Nachzahlungen für Haushalts-

energie an den Energieversorger zu leisten sind, kommt ein Darlehen aus 

Bundesmitteln nach § 24 Absatz 1 SGB II in Betracht. Etwas anderes gilt bei 

der (auch angedrohten) Sperrung der Stromversorgung. Obwohl der Regelbe-

darf betroffen ist (Haushaltsstrom), liegt eine der drohenden Wohnungslosig-

keit vergleichbare Situation vor, die zu einer entsprechenden Anwendung des 

§ 22 Absatz 8 SGB II führt. Darlehen nach § 22 Absatz 8 SGB II sind aus dem 

kommunalen Haushalt zu leisten.8 

Sofern die Abrechnung des Versorgers nicht nur die Kosten für Haushaltsener-

gie, sondern auch Kosten für die Heizung umfasst, dürfen die Jobcenter nicht 

nur auf die Gesamtkosten, sondern müssen auf die einzelnen Kostenbestand-

teile achten. Die letztgenannten Kosten sind dabei denen der Unterkunft und 

Heizung zuzuordnen (§ 22 SGB II) und aus dem kommunalen Haushalt zu 

zahlen.  

Grundsätzlich müssen Leistungsberechtigte nachweisen, dass sie den Bedarf 

nicht auf andere Weise (z. B. Ratenzahlungsvereinbarung mit Energieträger) 

decken können. 

Feststellung  

Wir überprüften insgesamt 83 Fälle mit Darlehen für die Übernahme von Ener-

gierückständen. Davon waren 73 Fälle (88%) fehlerhaft. Die Jobcenter bewil-

ligten alle geprüften Fälle ausschließlich nach § 24 Absatz 1 SGB II. Sie unter-

schieden nicht nach den jeweiligen Mahnstufen der Energieversorger. So be-

willigten sie in rund 50,6 % der Fälle trotz angedrohter oder bereits bestehen-

der Stromsperre Darlehen nach § 24 Absatz 1 SGB II zulasten des Bundes-

haushalts. Kein in die Erhebungen einbezogenes Jobcenter gewährte ein Dar-

lehen zulasten des kommunalen Haushalts.  
                                       
8  Einheitliche Rechtsprechung: Vgl. LSG Berlin-Brandenburg, Beschluss vom 14. Septem-

ber 2012 – L 18 AS 2308/12 B ER; BSG Urteil vom 17. Juni 2010 – B 14 AS 58/09 R, 
Rn. 31 zur Vorgängervorschrift des § 22 Absatz 5 SGB II. 
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Das Jobcenter C trennte die Kosten von Haushaltsenergie und Heizstrom zu-

dem auch dann nicht voneinander, wenn der Energieversorger beide Kosten-

stellen auf seinen Abrechnungen auswies. Das Jobcenter ermittelte diese Kos-

ten nicht getrennt nach § 24 Absatz 1 und 22 SGB II und gewährte Darlehen 

ausschließlich zulasten des Bundes nach § 24 Absatz 1 SGB II. 

Die Fachlichen Weisungen der Bundesagentur für die gemeinsamen Einrich-

tungen sehen, anders als von der Rechtsprechung einheitlich ausgelegt, vor, 

dass die Jobcenter eine Darlehensgewährung nach § 24 Absatz 1 SGB II auch 

bei einer (nur angedrohten) Stromsperre vornehmen sollen. Sofern Aufwen-

dungen für Strom im Zusammenhang mit den Kosten der Unterkunft und Hei-

zung (Heizstrom) entstehen, verweisen die Fachlichen Weisungen ausschließ-

lich auf § 22 Absatz 7 und 8 SGB II. Als Folge haben die Jobcenter Leistungen 

für Heizstrom aus dem kommunalen Haushalt zu zahlen. Die Weisungen erläu-

tern nicht, dass die Positionen für Haushaltsenergie und Heizstrom getrennt 

voneinander betrachtet und auch unterschiedlichen Haushaltsstellen zugeord-

net werden müssen.  

Entgegen den Fachlichen Weisungen der Bundesagentur führen die Weisungen 

der Jobcenter B (gemeinsame Einrichtung), D und E (zugelassene kommunale 

Träger) zu § 22 Absatz 8 SGB II aus, dass die Übernahme der Energierück-

stände bereits bei einer angedrohten Stromsperre zulasten des kommunalen 

Haushalts zu erfolgen hat. 

Die Jobcenter verbuchten bei den geprüften Fällen insgesamt 38 734,48 Euro 

zu Lasten des Bundeshaushalts anstelle zu Lasten des kommunalen Titels.  

In 31 von 83 Fällen (37%) prüften die Jobcenter zudem keine anderweitige 

Bedarfsdeckung (z. B. Ratenzahlungsvereinbarung mit dem Energieversorger). 

Das Jobcenter D und der örtliche Energieträger hatten eine Vereinbarung zur 

Verfahrensweise bei Energieschulden geschlossen. Aus dieser geht hervor, 

wann eine Ratenzahlung möglich ist und wie diese inhaltlich ausgestaltet wird. 

Das Jobcenter nutzte die Vereinbarung jedoch nicht und wies die Darlehens-

nehmer auch nicht auf die Möglichkeit zur Ratenzahlung hin. 
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Vorläufige Würdigung  

Bei Energierückständen für den Haushaltsstrom unterschieden die Jobcenter 

nicht hinreichend zwischen der Darlehensvergabe nach § 24 Absatz 1 und § 22 

Absatz 8 SGB II. Die darlehensweise Übernahme der Rückstände für Haus-

haltsstrom wird grundsätzlich über § 24 Absatz 1 SGB II abgewickelt. Es sei 

denn, der Energieversorger hat eine Sperre angedroht oder bereits durch-

geführt. Die Jobcenter zahlten daher in diesen Fällen Darlehen unzulässig aus 

Bundes- anstelle aus kommunalen Mitteln. Wenn die Darlehen nicht zurückge-

zahlt werden oder die Jobcenter die Inanspruchnahme der falschen Haushalts-

stelle nicht bemerken, entsteht dem Bund ein nicht unerheblicher Schaden.  

Die Summe der in die Prüfung einbezogenen Darlehen nach § 24 Ab- 

satz 1 SGB II betrug 87 860,60 Euro. Davon waren 38 734,48 Euro fehlge-

buchte Darlehen für Energierückstände (44,08 %). Hochgerechnet auf die 

bundesweit gewährte Summe aller Darlehen im Jahr 2017 von 73 Mio. Euro 

würde dies einen Gesamtschaden von 32,18 Mio. Euro bedeuten. 

Sobald den Jobcentern Energieabrechnungen mit gemischten Kostenanteilen 

(Haushaltsenergie und Heizung) vorliegen, müssen sie die einzelnen Kosten 

ermitteln. Erst dann dürfen sie die Leistungen zulasten der richtigen Kosten-

stelle auszahlen. Vor allem das Jobcenter C muss seine Beschäftigten hinsicht-

lich der Kostentrennung Bund und Kommune sensibilisieren. 

Da die (drohende) Sperrung der Energiezufuhr mit der Gefährdung der Siche-

rung der Unterkunft vergleichbar ist, kommen hierfür nur kommunale Darle-

hen nach § 22 Absatz 8 SGB II in Betracht. Diese Fehlerquelle sollten die Job-

center auch bei ihrer Fachaufsicht in den Fokus nehmen. Die Schwierigkeiten 

der Jobcenter, die korrekte Rechtsgrundlage festzustellen, sind auch auf die 

zum Teil fehlerhaften Weisungen der Jobcenter zurückzuführen. So geben die 

Fachlichen Weisungen für die gemeinsamen Einrichtungen bei einer angedroh-

ten Stromsperrung ein Darlehen nach § 24 Absatz 1 SGB II vor. Dies wider-

spricht der  obergerichtlichen  Rechtsprechung, diese Darlehen nach § 22 Ab-

satz 8 SGB II zu gewähren. Hier muss die Bundesagentur in ihren Weisungen 

für die gemeinsamen Einrichtungen klarstellen, dass § 22 Absatz 8 SGB II an-

zuwenden ist. Die Jobcenter dürfen keine Auswahlmöglichkeit haben, ob sie 

Darlehen aus Bundes- oder kommunalen Mitteln gewähren. Sofern Aufwen-

dungen für Strom im Zusammenhang mit den Kosten der Unterkunft und Hei-
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zung (Heizstrom) entstehen, sind die Fachlichen Weisungen unseres Erachtens 

ebenfalls nicht eindeutig genug formuliert. Auch hier sollte die Bundesagentur 

den Hinweis aufnehmen, dass die Kosten nach Bundes- und kommunalen Mit-

teln zu trennen sind. Wir verweisen auf unseren Vorschlag aus dem Jahr 2011 

und regen die erneute Überprüfung der einheitlichen Zuständigkeit und damit 

Kostenträgerschaft für Energiekosten an. Des Weiteren würde ein weiteres 

Auswahlfeld zur Übernahme der Energierückstände nach § 22 Absatz 8 SGB II 

in den jeweiligen Fachverfahren mit einer entsprechenden Verknüpfung der 

kommunalen Kostenstelle den Jobcentern ggf. verdeutlichen, dass dieser Un-

terschied zu prüfen ist. Ein solches zusätzliches Auswahlfeld könnte den Job-

centern eine Zuordnung zu den verschiedenen Kostenstellen bewusster ma-

chen und damit erleichtern. 

Die Jobcenter müssen zudem prüfen, ob die Leistungsberechtigten nicht in die 

Lage versetzt werden können, ihre Rückstände eigenständig, z. B. durch Ra-

tenzahlung, zu tilgen. Die Jobcenter haben die Leistungsberechtigten dabei 

auch eindringlich auf die Möglichkeit der Ratenzahlung hinzuweisen. Das Job-

center D sollte dazu seine Vereinbarung mit dem Energieträger intensiver nut-

zen. Grundsätzlich sehen wir hierin eine Möglichkeit, Darlehen zu vermeiden 

und die Jobcenter nicht in die Rolle des „Ausfallbürgen“ zu drängen. 

Stellungnahme zu den vorläufigen Prüfungsergebnissen 

Das Bundesministerium hält die auf der Basis von fünf Jobcentern ermittelte 

Fehlerquote und Schadenshöhe nicht für seriös. Nach seiner Auffassung lassen 

sich dadurch keine validen Aussagen für alle Jobcenter treffen. 

Sowohl das Bundesministerium als auch die Bundesagentur teilen unsere Auf-

fassung hinsichtlich einer differenzierten Darlehensgewährung für Energie-

schulden nach § 24 Absatz 1 und § 22 Absatz 8 SGB II nicht. Während des 

Leistungsbezugs entstandene Energieschulden für Haushaltsenergie (Neu-

schulden) seien stets nach § 24 Absatz 1 SGB II und damit aus Bundesmitteln 

zu übernehmen. Dabei komme es nicht darauf an, ob eine Stromsperre ange-

droht oder bereits durchgeführt wurde. Beide Situationen seien ohne weitere 

Anhaltspunkte nicht als eine der Wohnungslosigkeit vergleichbare Notlage zu 

werten. Handele es sich dagegen um Energieschulden, die vor dem Leistungs-

bezug entstanden sind und fällig wurden (Altschulden), sei das Darlehen aus 
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kommunalen Mitteln zu zahlen. Dies sei unabhängig davon, ob es sich um eine 

angedrohte oder bereits durchgeführte Sperrung der Energiezufuhr handele. 

Die den Fachlichen Weisungen der Bundesagentur entgegenstehenden Ausfüh-

rungen beim Jobcenter in gemeinsamer Einrichtung B sollen durch die zustän-

dige Regionaldirektion aus dem Bestand genommen werden. Das Jobcenter B 

überarbeite daher sein Verfahren zur Übernahme von Energierückständen. Da-

für fänden Gespräche mit der zuständigen Verbraucherzentrale, mit dem Ziel 

statt dortige Beratungsangebote in den Prozess mit einzubeziehen. Das Bun-

desministerium sagt hingegen zu, die Fachlichen Weisungen der Bundesagen-

tur zu § 24 Absatz 1 SGB II hinsichtlich einer korrekten Trennung der Anwen-

dungsbereiche der § 24 Absatz 1 und § 22 Absatz 8 SGB II bei gemischten 

Energiekosten (Haushaltsstrom und Heizstrom) zu prüfen. Die Bundesagentur 

sieht dafür hingegen keine Notwendigkeit. 

Das Bundesministerium beabsichtigt darüber hinaus nicht, die Kostenträger-

schaft für Energiekosten zu vereinheitlichen. Es befürchtet, dass eine Verein-

heitlichung das Mischverwaltungssystem im SGB II infrage stellen könnte. 

Ein neues Auswahlfeld im entsprechenden Fachverfahren möchte die Bundes-

agentur ebenfalls nicht implementieren, da sie dafür keine Notwendigkeit 

sieht. Nach Auffassung der Bundesagentur reichten die bisherigen Verfahrens-

hinweise aus. 

Das Bundesministerium und die Bundesagentur bestätigen jedoch, dass Leis-

tungsberechtigte ihre Selbsthilfemöglichkeiten ausschöpfen müssen.  

Das Jobcenter D nimmt die Beanstandungen zum Anlass, die Thematik in in-

ternen Fortbildungen und Dienstbesprechungen aufzugreifen. Auch solle auf 

die getroffene Vereinbarung mit dem örtlichen Energieversorger erneut explizit 

hingewiesen werden. Hinsichtlich der Beanstandungen folgt das Jobcenter D 

den Fachlichen Weisungen der Bundesagentur und teilt deren Rechtsauffas-

sung, dass auch bei einer angedrohten Stromsperre ein Darlehen nach § 24 

Absatz 1 SGB II zu prüfen sei. 

Abschließende Würdigung 

Haushaltsenergie ist Bestandteil des Regelbedarfs und aus Bundesmitteln zu 

finanzieren. Dagegen sind Energierückstände und deren Begleichung differen-

zierter zu betrachten. Auch das Bundesministerium schließt dies nicht aus, 
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wenn es ausführt, dass ohne weitere Anhaltspunkte keine der Wohnungslosig-

keit vergleichbare Notlage vorläge. Es macht jedoch nicht hinreichend deutlich, 

welche Situation es als vergleichbare Notlage betrachtet, die aus kommunalen 

Mitteln zu tragen ist. In der praktischen Anwendung sieht es während des Re-

gelbezugs entstandene Energieschulden für Haushaltsenergie stattdessen im-

mer als von § 24 SGB II (Bundesmittel) umfasst an. Würde das Bundesminis-

terium vorgeben, wann eine der Wohnungslosigkeit vergleichbaren Notlage 

vorliegt und die Jobcenter dies im konkreten Fall bestätigen, dann müssten die 

Jobcenter prüfen, ob eine darlehensweise Übernahme der Schulden nach § 22 

Absatz 8 SGB II (kommunale Mittel) in Betracht kommt.9 

Da die Jobcenter bei der Begleichung von Energieschulden unterschiedlich 

vorgehen – und das schon seit Jahren –, hält der Bundesrechnungshof weiter-

hin eine Vereinheitlichung und Klarstellung für alle Jobcenter erforderlich.  

Die angekündigte Überprüfung der Fachlichen Weisungen hinsichtlich einer 

korrekten Trennung der Anwendungsbereiche der § 24 Absatz 1 und § 22 Ab-

satz 8 SGB II bei gemischten Energiekosten (Haushaltsstrom und Heizstrom) 

ist sachgerecht. Des Weiteren müssen das Bundesministerium und die Bunde-

sagentur auf die Überprüfung aller Selbsthilfemöglichkeiten achten. In ihren 

Stellungnahmen gehen sie jedoch nicht darauf ein, ob und wie sie das künftig 

sicherstellen. Wir erwarten daher, dass das Thema in Dienstbesprechungen 

und Qualitätszirkeln in den Fokus der Mitarbeiter gerückt wird.  

Mit den überschlägig hochgerechneten Fehlerquoten und Schadensvolumina 

verdeutlichen wir das möglicherweise bundesweit vorhandene Schadensaus-

maß. Da wir in dieser Kontrollprüfung dieselben Beanstandungen wie in unse-

rer vorangegangenen Prüfung haben und eine Verbesserung nicht eingetreten 

ist, gibt es Grund für die Annahme, dass die aufgezeigten Defizite auch bei 

weiteren Jobcentern auftreten. Im Übrigen besteht die Möglichkeit, die Fehler-

quoten und Schadensvolumina durch ein mathematisch-statistisches Stichpro-

benverfahren zu verifizieren. Dies setzt allerdings hinreichende Zusagen des 

Bundesministeriums und der Bundesagentur voraus, welche Maßnahmen sie 

zur Fehlerbeseitigung bei Bestätigung der Fehlerquoten ergreifen werden. 

                                       
9 Vgl. BSG Urteil vom 17. Juni 2010 – B 14 AS 58/09 R, Rn. 31 zur Vorgängervorschrift 

des § 22 Absatz 5 SGB II.  
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Wir behalten uns vor, die Thematik Energieschulden und Kostenträgerschaft 

bei Energieschulden im Bemerkungsverfahren weiter zu verfolgen. 

6.2.2 Nicht vom Regelbedarf umfasst 

Ausgangslage  

Neben den Bedarfen für Haushaltsenergie umfasst der § 20 SGB II weitere 

Regelbedarfe für die Leistungsberechtigten, beispielsweise Nahrungsmittel, 

Bekleidung oder Gesundheitspflege. Nur für diese Bedarfe können zusätzlich 

Darlehen nach § 24 Absatz 1 SGB II gewährt werden. Weitere Bedarfe sind 

nicht vom Regelbedarf umfasst, wie Kosten für die Erstausstattung der Woh-

nung, für Reparaturarbeiten oder für Heizkostenrückstände. Erstausstattungen 

für die Wohnung werden beispielsweise als Zuschuss aus kommunalen Mitteln 

nach § 24 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 SGB II gewährt. Heizkostenrückstände 

können die Jobcenter nach § 22 Absatz 1 SGB II ebenfalls als Zuschuss aus 

kommunalen Mitteln erstatten. Reparaturen therapeutischer Geräte (wie zum 

Beispiel Brillen) nach § 24 Absatz 3 Satz 1 Nummer 3 SGB II können sie als 

Zuschuss, jedoch aus Bundesmitteln erstatten. 

Feststellungen  

Die Jobcenter gewährten in 23 von 170 Fällen (13,5 %) Darlehen bei Bedar-

fen, die nicht vom Regelbedarf umfasst waren, nach § 24 Absatz 1 SGB II. Die 

Darlehen wurden für laufende Bedarfe bei der Erstausstattung der Wohnung, 

für die Zahlung von Heizkostenrückständen, für Brillenreparaturen oder für die 

Befreiungen von der Zuzahlung zur Krankenversicherung gewährt. 

Vorläufige Würdigung  

Die Jobcenter gewährten in den geschilderten Fällen die Darlehen nach unzu-

treffenden Rechtsgrundlagen. Statt kommunaler Zuschüsse leisteten sie Dar-

lehen für die Beschaffung einer Erstausstattung einer Wohnung, für die Beglei-

chung von Heizkostenrückständen und für die Befreiung der Leistungsberech-

tigten von der Zuzahlung zur Krankenversicherung zu Unrecht aus Bundesmit-

teln. Statt eines Zuschusses zur Brillenreparatur aus Bundesmitteln belasteten 

sie die Leistungsempfänger mit einem Darlehen. Dabei können nur für Be-

darfslagen, die vom Regelbedarf erfasst sind, ergänzende Darlehen nach § 24 

Absatz 1 SGB II aus Bundesmitteln erbracht werden. Für alle anderen Bedarfs-

lagen sind Sonderregelungen zu beachten. 
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Stellungnahme zu den vorläufigen Prüfungsergebnissen 

Das Bundesministerium und die Bundesagentur stimmen unseren Ausführun-

gen zu, dass die Jobcenter Darlehen nach § 24 Absatz 1 SGB II nur für regel-

bedarfsrelevante Bedarfe gewähren dürfen und zwar getrennt nach Bundes- 

und kommunalen Mitteln. Die von den Jobcentern erstellten Bescheide müssen 

die korrekte Rechtsgrundlage benennen. Das Bundesministerium will zudem 

die Fachlichen Weisungen der Bundesagentur zu § 24 SGB II hinsichtlich der 

klareren Abgrenzung der Darlehen zu Lasten des Bundes und der kommunalen 

Träger überprüfen.  

Die Bundesagentur weist überdies darauf hin, dass die geprüften gemeinsa-

men Einrichtungen unsere Kritik aufgegriffen und im Rahmen von Teambe-

sprechungen bzw. Qualitätszirkeln entsprechend thematisiert hätten. 

Nach Auskunft des Landesministeriums D nutze das in die Prüfung einbezoge-

ne Jobcenter D unsere Hinweise dazu, die Beschäftigten in Dienstbesprechun-

gen auf die korrekte Umsetzung des § 24 Absatz 1 SGB II hinzuweisen. 

Abschließende Würdigung 

Wir halten die vom Bundesministerium geplante Überprüfung der Fachlichen 

Hinweise der Bundesagentur angesichts der festgestellten Fehlerquote für er-

forderlich. Diese Prüfung sollte sich auch darauf erstrecken, wie Erstausstat-

tungen und andere nicht vom Regelbedarf erfasste Bedarfe einerseits und Dar-

lehen nach § 24 Absatz 1 SGB II andererseits deutlicher voneinander abge-

grenzt werden können. Eine deutlichere Unterscheidung in den Hinweisen  

zwischen Zuschüssen nach § 24 Absatz 3 SGB II und Darlehen nach § 24 Ab-

satz 1 SGB II dürfte die Darlehensgewährung auch bundesweit verbessern. 

Die von den geprüften Jobcentern eingeleiteten Maßnahmen erscheinen dane-

ben geeignet, die Umsetzung des § 24 Absatz 1 SGB II in den jeweiligen 

Dienststellen zu verbessern.  

Wir schließen diese Textziffer ab, werden das Thema bei künftigen Prüfungen 

aber weiterverfolgen. Insbesondere werden wir nachhalten, ob die Fachlichen 

Hinweise der Bundesagentur entsprechend ergänzt wurden.  
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 Darlehen bei erwarteten Einnahmen (§ 24 Absatz 4 SGB II) 7

Ausgangslage  

Die Jobcenter können nach § 24 Absatz 4 SGB II Leistungen zur Sicherung des 

Lebensunterhalts als Darlehen erbringen, soweit die Leistungsberechtigten in 

dem Monat, für den die Leistung erbracht wird, voraussichtlich Einnahmen ha-

ben. Die Jobcenter können das Darlehen maximal bis zum tatsächlichen Zah-

lungstermin gewähren. Dies kann bei einer Arbeitsaufnahme bis zur ersten 

Lohnzahlung der Fall sein. Die Notwendigkeit eines Darlehens ist von den Leis-

tungsberechtigten darzulegen. Vorrangig haben die Leistungsberechtigten aber 

andere finanzielle Möglichkeiten (z. B. Einsatz (Schon-)Vermögen, Vorschuss 

des Arbeitgebers) zu nutzen. Das Darlehen kann bis zur Höhe des aktuellen 

Bedarfs geleistet werden, wenn die zu erwartenden Einnahmen bedarfsde-

ckend sein werden. Andernfalls kommt ein Darlehen bis zur Höhe der zu be-

rücksichtigenden Einnahmen in Betracht. Die ausgezahlten Darlehen müssen 

die Jobcenter nach Bundes- und kommunalen Mitteln trennen, wenn die Höhe 

der zu erwartenden Einnahme sowohl den gesamten Regelbedarf, die Mehrbe-

darfe sowie die Kosten der Unterkunft abdeckt. 

Eine Darlehensgewährung kommt darüber hinaus bei einem vorzeitigen Ver-

brauch einer einmaligen Einnahme (z. B. Nachzahlungen von Sozialleistungen, 

wie Kindergeld) in Betracht (§ 24 Absatz 4 Satz 2 SGB II). 

Feststellungen  

Wir untersuchten 25 Darlehen bei erwarteten Einnahmen nach § 24 Ab- 

satz 4 SGB II. In 23 Fällen (92%) stellten wir Bearbeitungsmängel fest.  

Die Jobcenter ließen sich z.B. nicht die Notwendigkeit des beantragten Darle-

hens nachweisen und überprüften und dokumentierten die Möglichkeit der vor-

rangigen anderweitigen Bedarfsdeckung nicht (z. B. Einsatz (Schon-)Vermö-

gen, Vorschuss des Arbeitgebers). Die gemeinsamen Einrichtungen erfassten 

Darlehen nach § 24 Absatz 4 SGB II zudem im Fachverfahren „ALLEGRO“ als 

Darlehen nach § 24 Absatz 1 SGB II. Dadurch richteten sie sich nicht nach 

dem Zeitpunkt der erwarteten Einnahme und zahlten Darlehen für Zeiten, in 

denen die Anspruchsvoraussetzungen nach § 24 Absatz 4 SGB II noch nicht 

vorlagen. 
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Die Jobcenter orientierten sich bei ihrer Festlegung der Darlehenshöhe auch 

nicht immer an den zu erwartenden Einnahmen. In diesen Fällen dokumentier-

ten sie ihre Entscheidungen zur Darlehenshöhe häufig nicht. 

Beispiel 2  

Jobcenter C  

Der Leistungsberechtigte reichte seinen geänderten Arbeitsvertrag beim Job-

center ein. Aus diesem ging hervor, dass er ab dem 1. Januar 2018 monat-

lich 800 Euro brutto verdienen wird. Eine Aussage zum Netto-Auszahlungs-

betrag war nicht enthalten. Zur Leistungsberechnung ging das Jobcenter von 

800 Euro brutto und einem fiktiven Nettobetrag von 650 Euro aus. Die Be-

rechnung ergab, dass 410 Euro als zu berücksichtigendes Einkommen auf 

den Bedarf angerechnet werden und dem Leistungsberechtigten nicht als 

Leistung zur Sicherung des Lebensunterhalts zur Verfügung stehen. Das Job-

center bewilligte entgegen der benötigten 410 Euro lediglich ein Darlehen 

von 350 Euro. Es begründete nicht, warum die Darlehenshöhe vom Bedarf 

abwich.  

Die Jobcenter trennten in 13 von 25 Fällen (52%) nicht nach Bundesmitteln 

und kommunalen Mitteln. Die Höhe der zu erwartenden Einnahme deckte in 

diesen Fällen den gesamten Regelbedarf, eventuelle Mehrbedarfe sowie Teile 

der Kosten der Unterkunft. Die Jobcenter gewährten die Darlehen dennoch 

ausschließlich aus Bundesmitteln. 

Beispiel 3  

Jobcenter D  

Die Leistungsberechtigte nahm zum 1. Februar 2018 eine Beschäftigung auf. 

Mit den erzielten Einnahmen ist sie nicht mehr hilfebedürftig. Aufgrund der 

Auszahlung des Einkommens zum Monatsende bewilligte das Jobcenter Leis-

tungen zur Sicherung des Lebensunterhalts (Regelbedarf und Kosten der Un-

terkunft und Heizung) in Höhe des Gesamtbedarfs für den Monat Februar 

von 873,25 Euro. Das Jobcenter wies die gesamte Auszahlung, auch den An-

teil des Darlehens für Unterkunft und Heizung, zulasten des Bundes an.  
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Wir stellten des Weiteren fest, dass die Jobcenter Darlehen bei vorzeitigem 

Verbrauch einer einmaligen Einnahme (§ 24 Absatz 4 Satz 2 SGB II) auch 

dann gewährten, wenn die Anspruchsvoraussetzungen nicht vorlagen. 

Vorläufige Würdigung  

§ 24 Absatz 4 SGB II soll insbesondere Fälle erfassen, in denen im Voraus be-

kannt ist, dass der Leistungsberechtigte seine Hilfebedürftigkeit wegen zuflie-

ßender Einnahmen für den Monat vermindert oder überwindet. Darlehen nach 

§ 24 Absatz 4 SGB II stellen so z.B. im Monat der Arbeitsaufnahme den Le-

bensunterhalt unabhängig von der Fälligkeit des Arbeitsentgelts sicher.  

Sofern ein Darlehen bewilligt werden soll, muss der Leistungsberechtigte 

zwingend nachweisen, wann die Einnahme zufließen soll, welche eigenen fi-

nanziellen Mittel ihm zur Verfügung stehen und welche anderweitige Bedarfs-

deckung möglich wäre. Sofern der Sachverhalt nicht vollumfänglich ermittelt 

ist, können die Jobcenter eine unrechtmäßige oder in der Höhe unzutreffende 

Darlehensbewilligung nicht ausschließen. Sofern die Ermittlungen ergeben, 

dass die Einnahme nicht im Darlehensmonat zugeflossen ist, ist das Darlehen 

in einen Zuschuss umzuwandeln, so dass der Leistungsberechtigte diese Zah-

lung nicht erstatten müsste. Die Jobcenter sollten zudem besser darauf ach-

ten, dass sie den der Darlehensgewährung zugrunde liegenden Sachverhalt 

überprüfbar dokumentieren und die Höhe des Darlehens nachvollziehbar be-

gründen. Zudem sollten sie sicherstellen, dass sie die Art des Darlehens auch 

korrekt im Fachverfahren eingeben. Dadurch stellen sie die Nennung der rich-

tigen Rechtsgrundlage im Bescheid sowie eine Auszahlung zum richtigen Zeit-

punkt und über die richtige Kostenstelle sicher. Darlehen, die neben dem Re-

gelbedarf und den Mehrbedarfen auch die Kosten der Unterkunft abdecken 

sollen, sind nach dem entsprechenden Anteil sowohl aus Bundes- als auch aus 

kommunalen Mitteln zu leisten. 

Stellungnahmen zu den vorläufigen Prüfungsergebnissen 

Das Bundesministerium geht in seiner Stellungnahme ausschließlich darauf 

ein, dass die Jobcenter die Möglichkeit der vorrangigen anderweitigen Be-

darfsdeckung, zum Beispiel einen Vorschuss des Arbeitgebers, nicht überprüf-

ten. Die weiteren Kritikpunkte greift es nicht auf. Es kommt zu dem Schluss, 

dass in Darlehensfällen nach § 24 Absatz 4 Satz 1 SGB II nur ausnahmsweise 

ein Verweis auf einen Gehaltsvorschuss sinnvoll sei. Diese Ausnahme läge vor, 
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wenn das Erwerbseinkommen auch nach Abzug eines Gehaltsvorschusses noch 

so hoch sei, dass mit dem verbleibenden Resteinkommen der Bedarf nach dem 

SGB II bis zur nächsten Gehaltszahlung im Folgemonat gedeckt werden kön-

ne. Nach den Erfahrungen der Praxis dürfe das allerdings nur selten der Fall 

sein. 

Die Bundesagentur verweist zum Thema Gehaltsvorschuss auf die Rückmel-

dungen aus den geprüften Jobcentern. Diese hätten mitgeteilt, dass entspre-

chende Anfragen der Kunden das (potentielle) Arbeitsverhältnis mitunter eher 

gefährden und somit einer nachhaltigen Integration nicht immer dienlich sei-

en. Zur Kritik an den falsch erfassten Daten im Fachverfahren „ALLEGRO“ teilt 

die Bundesagentur mit, dass sie die Besonderheiten der Erfassung im Fachver-

fahren in diversen Arbeitshilfen dargestellt habe und keinen weiteren Optimie-

rungsbedarf sehe. Sie erkenne aber die Dokumentationsprobleme in der prak-

tischen Anwendung der Norm. 

Das Landesministerium D teilt mit, das geprüfte Jobcenter D habe Fehler bei 

der Buchung eingeräumt. Das Jobcenter habe ein neues Verfahren implemen-

tiert, das die korrekte Trennung zwischen den Kostenstellen Bund und Kom-

mune gewährleiste. Mit dem Bundesministerium sei eine Vereinbarung für feh-

lerhafte Fälle in der Vergangenheit getroffen worden. 

Abschließende Würdigung 

Dem Bundesministerium und der Bundesagentur ist zwar zuzustimmen, dass 

das Erfragen eines Gehaltsvorschusses durch Arbeitgeber besondere Sensibili-

tät erfordert. Eine Prüfung, dies kann auch die Erörterung mit dem antragstel-

lenden Leistungsberechtigten sein, ob anderweitige Möglichkeiten als ein Dar-

lehen zur Bedarfsdeckung vorhanden sind, ist jedoch unverzichtbar. Diese Prü-

fung kann zumindest die Gefahr verringern, dass die Leistungsberechtigten 

nicht mit Schulden aus dem Leistungsbezug in die Beschäftigung entlassen 

werden. Nach unserer Einschätzung können (erdrückende) Schulden den Er-

folg der Arbeitsaufnahme ebenso gefährden wie – aus Sicht des Bundesminis-

teriums – ein Antrag auf einen Gehaltsvorschuss. Denn die Anhäufung von 

Schulden, die damit verbundene Rückzahlungsverpflichtung und das dadurch 

verminderte verfügbare Einkommen können sich auf die Arbeitsmotivation und 

Leistungsfähigkeit auswirken. Darlehen nach § 24 Absatz 4 SGB II sollten da-
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her nur gewährt werden, wenn keine andere Möglichkeit zur Überbrückung 

besteht.  

Den Stellungnahmen des Bundesministeriums und der Bundesagentur ist nicht 

zu entnehmen, wie sichergestellt werden soll, dass die Jobcenter die einem 

Darlehen zugrundeliegenden Sachverhalte und Anspruchsvoraussetzungen 

künftig sorgfältiger klären und die festgestellten Tatsachen klar und schlüssig 

dokumentieren. Die vom Bundesministerium geplante Überprüfung der Fachli-

chen Hinweise der Bundesagentur sollte daher auch diese Punkte umfassen.  

Die vom Leistungsberechtigten beizubringenden Nachweise, korrekt erfasste 

Daten und zutreffende Buchungen auf die Kostenstellen Bund oder Kommune 

sind unabdingbar. Daher bedarf es für eine qualitativ bessere Umsetzung auch 

einer konsequenteren Fachaufsicht.  

Wir erwägen, unsere Feststellungen und Empfehlungen an anderer Stelle wei-

terzuverfolgen und schließen die Textziffer an dieser Stelle ab.  

Wir bitten, uns die Vereinbarung zwischen dem Landesministerium, dem Job-

center D und dem Bundesministerium zur Verfügung zu stellen. 

 Darlehen bei nicht sofortiger Vermögensverwertung (§ 24 8
Absatz 5 SGB II) 

Ausgangslage  

Die Jobcenter gewähren Darlehen nach § 24 Absatz 5 SGB II, soweit die Leis-

tungsberechtigten zu berücksichtigendes Vermögen haben und der sofortige 

Verbrauch oder die sofortige Verwertung dieses Vermögens nicht möglich ist 

oder eine besondere Härte bedeuten würde. Sie können Darlehen durch Hypo-

thek, Grundschuld, Verpfändung von beweglichen Sachen oder Rechten oder 

Sicherheitsübereignung oder anderweitig durch Bürgschaft oder Abtretung si-

chern.10 Ob und in welcher Form sie dies tun, steht in ihrem pflichtgemäßen 

Ermessen.  

Die Jobcenter treffen eine Prognoseentscheidung, ob und wann ein Vermögen 

voraussichtlich verwertbar ist. Der Leistungsberechtigte hat seine Verwer-

tungsbemühungen gegenüber dem Jobcenter nachzuweisen.  

                                       
10  Vgl. § 24 Absatz 5 Satz 2 SGB II.  
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Bei der Darlehensbewilligung müssen die Jobcenter die bereits gewährte Dar-

lehenssumme und das zu gewährende Darlehen mit dem noch vorhandenen 

Vermögenswert vergleichen. Leistungen nach § 24 Abatz 5 sind nur so lange 

zu erbringen, wie das Vermögen unter Berücksichtigung der darlehensweise 

erbrachten Leistungen noch oberhalb der Freibeträge liegt. Sinkt es unter die 

Freibetragsgrenze, liegt kein Anwendungsfall des § 24 Absatz 5 mehr vor; 

Leistungen sind dann nicht darlehensweise, sondern als Zuschuss zu gewäh-

ren.  

Feststellungen  

Wir untersuchten 13 Darlehen bei nicht sofortiger Vermögensverwertung  

von Grundstücken und Immobilien nach § 24 Absatz 5 SGB II bei den Jobcen-

tern D und E. Nur diese beiden Jobcenter konnten Fälle benennen, in denen 

sie Darlehen wegen nicht sofortiger Vermögensverwertung gewährt hatten. In 

acht Fällen (61,5 %) stellten wir Fehler fest.  

Die beiden Jobcenter hatten in allen beanstandeten Fällen ihre Prognoseent-

scheidung zur Vermögensverwertung nicht dokumentiert. Sie ließen sich zu-

dem nicht immer Verwertungsbemühungen nachweisen.  

Eine dingliche Sicherung der Darlehensgewährung nahm nur das Jobcenter E 

vor, allerdings nicht in allen Fällen. Das Jobcenter D sicherte seine Darlehen 

grundsätzlich nicht. Beide Jobcenter dokumentierten nicht, aus welchen Grün-

den sie auf eine Sicherung verzichteten.  

Die Jobcenter stellten zudem die Summe der Darlehen nicht immer dem aktu-

ellen Vermögenswert gegenüber. 

Beispiel 4  

Jobcenter E  

Der Leistungsberechtigte ist Eigentümer eines Mehrfamilienhauses. Der ge-

schätzte Vermögenswert für das Haus beträgt nach Abzug der Vermögens-

freibeträge und des aktuellen Kreditstandes 20 189 Euro. Die Bedarfsge-

meinschaft erhielt in der Zeit von Oktober 2015 bis 30. September 2018 dar-

lehensweise Leistungen zum Lebensunterhalt von 42 734,36 Euro nach § 24 

Absatz 5 SGB II. Das Jobcenter ließ sich für die Darlehen eine Grundschuld in 

das Grundbuch eintragen. Da die Darlehenssumme bereits mehr als doppelt 
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so hoch wie der Vermögenswert ist, hätte das Jobcenter die Leistungen teil-

weise auf einen Zuschuss ändern müssen. Das Jobcenter nahm die Änderung 

nicht vor.  

Vorläufige Würdigung  

Mit der Prognoseentscheidung bewerten die Jobcenter, ob und wann ein Ver-

mögen verwertet werden kann. Die Prognose ist somit ein wichtiger Bestand-

teil der Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen und mit entscheidend für die 

Darlehensbewilligung. Ist die Prognoseentscheidung nicht dokumentiert, ist 

davon auszugehen, dass die Jobcenter die Verwertbarkeit von Vermögen nicht 

geprüft haben. Eine Dokumentation in der Akte ist daher unerlässlich. Des 

Weiteren sollten die Jobcenter kontinuierlich die Verwertungsbemühungen der 

Leistungsberechtigten nachhalten. Nach Ablauf des jeweiligen Bewilligungs-

zeitraumes ist bei fortlaufendem Leistungsbezug erneut und ohne Bindung an 

die vorangegangene Einschätzung zu überprüfen, wie die Verwertungsmög-

lichkeiten zu beurteilen sind. Wenn der Vermögensinhaber eine Verwertung 

ablehnt, ist die Hilfe zu versagen. 

Die Jobcenter sollten die Rückzahlung von Darlehen zudem dinglich oder an-

derweitig sichern. Mit der Sicherung stellen sie die Rückzahlung des Darlehens 

sicher. Sofern die Sicherung nicht möglich oder zweckdienlich ist, müssen sie 

dies dokumentieren. 

Die Jobcenter müssen darüber hinaus bei jeder Darlehensbewilligung das 

(Schon)vermögen und die bereits ausgezahlten Leistungen gegenüberstellen. 

Diese Berechnung ist erforderlich, um feststellen zu können, ob Leistungen 

darlehensweise gezahlt oder als Zuschuss gewährt werden müssen. 

Stellungnahmen zu den vorläufigen Prüfungsergebnissen 

Das Bundesministerium teilt unsere Auffassung, dass die Jobcenter die Prog-

noseentscheidungen zur Verwertbarkeit von Vermögen in den Leistungsakten 

nachvollziehbar dokumentieren müssen. Dasselbe gelte für die Ermessensent-

scheidung über die dingliche oder anderweitige Sicherung des Darlehens. Das 

Bundesministerium stimmt uns ebenfalls darin zu, dass die Jobcenter im Ver-

laufe der darlehensweisen Bewilligung prüfen müssen, ob die Höhe des bisher 

bewilligten Darlehens den Wert des Vermögens übersteigt. Auch müssten die 
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Jobcenter die Verwertungsbemühungen im Verlauf des Leistungsbezuges 

nachhalten. 

Die Bundesagentur enthält sich einer Stellungnahme, da nur zugelassene 

kommunale Träger von Feststellungen zu diesem Punkt betroffen sind. 

Der Stellungnahme des Landesministeriums ist zu entnehmen, dass das in die 

Prüfung einbezogene Jobcenter D die Erstellung einer Prognoseentscheidung 

zur Verwertbarkeit von Vermögen bereits in seinen fachlichen Standards fest-

gelegt habe. Ebenfalls habe es die Verfahrensbeschreibungen und Vordrucke 

zum Thema „Vermögensbemühungen“ aktuell ergänzt und eine Regelung für 

die Gegenüberstellung von vorhandenen Vermögenswerten und ausgezahlten 

Leistungen entwickelt. 

Abschließende Würdigung 

Sowohl das Bundesministerium als auch das Landesministerium stimmen un-

seren Feststellungen zu. Wir erwarten, dass die Jobcenter auch die bei nicht 

sofortiger Vermögensverwertung festgestellten Mängel mit einer intensivierten 

Fachaufsicht verringern. Aufgrund der eingeleiteten Maßnahmen beim Jobcen-

ter D besteht zunächst kein weiterer Handlungsbedarf. Wir schließen die 

Textziffer daher ab. 

 Rückzahlungsansprüche 9

Ausgangslage  

§ 42a SGB II schafft die allgemeinen Rahmenbedingungen für die Darlehens-

gewährung im Rechtskreis SGB II. Die Jobcenter können nach pflichtgemäßem 

Ermessen Darlehen sowohl an einzelne als auch an mehrere Mitglieder von 

Bedarfsgemeinschaften gemeinsam vergeben. Zur Rückzahlung des Darlehens 

wird die Person verpflichtet, die das Darlehen erhalten hat. Das Darlehen wird 

durch monatliche Aufrechnung in Höhe von 10% der maßgeblichen Regelleis-

tung der Darlehensnehmer (Einzel- oder Gesamtschuldner) getilgt. Sofern 

Leistungsberechtigte mehrere Darlehen tilgen müssen, werden die Rückzah-

lungen auf das zuerst erbrachte Darlehen angerechnet. Solange Darlehens-

nehmer Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts beziehen, sind Rück-

zahlungsansprüche aus Darlehen ab dem Monat, der auf die Auszahlung folgt, 

zu tilgen. Nach Beendigung des Leistungsbezuges ist der noch nicht getilgte 

Darlehensbetrag sofort fällig. 
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Feststellungen  

Die Jobcenter bewilligten in 18 von 208 Fällen (8,7 %) bei einer Mehrperso-

nen-Bedarfsgemeinschaft nur einem Leistungsberechtigten ein Darlehen. Die 

Rückzahlung erklärten sie in diesen Fällen dagegen gegenüber mehreren Per-

sonen. Begründungen für diese Verfahrensweise waren den eingesehenen Un-

terlagen nicht zu entnehmen.  

In 24 von 208 Fällen (11,5 %) über- bzw. unterschritten die Jobcenter die 

maßgebliche Tilgungsrate von 10 % des Regelbedarfs der Darlehensnehmer. 

Wir stellten außerdem fest, dass sie, sofern noch weitere Darlehen zu tilgen 

waren, mehrere Darlehen zeitgleich tilgen ließen.  

Das Fachverfahren im Jobcenter D verlangt, im Gegensatz zu den anderen 

Fachanwendungen der überprüften Jobcenter, zur Erfassung der Rückzahlun-

gen einen Tilgungsplan. Bei noch laufenden Rückzahlungsverpflichtungen für 

andere Darlehen hinterlegte das Jobcenter nur selten weitere Tilgungspläne 

für zeitlich nachfolgende Darlehen.  

Das Jobcenter D erteilte zudem keine unverzügliche Kassenanordnung über 

die Darlehenssumme. Erst nach Übergabe an das Team „Forderungseinzug“ 

legten die Mitarbeiter eine Sollstellung an. Sie verbuchten die Rückzahlungen 

im laufenden Bezug nicht als Einnahme, sondern reduzierten, über die Erfas-

sung eines Tilgungsplanes im Fachverfahren, die Ausgaben in entsprechender 

Höhe. Die anderen Jobcenter legten unmittelbar nach der Darlehensgewäh-

rung die jeweilige Sollstellung an. 

Alle in die Prüfung einbezogenen Jobcenter sahen sich nicht in der Lage, die 

Anzahl und Gesamtsummen der offenen Darlehensforderungen zu benennen. 

Ihre IT-Systeme boten dazu keine Unterstützung.  

In 18 Fällen machten die Jobcenter offene Forderungen von Leistungsberech-

tigten, deren Leistungsbezug beendet war, nicht unverzüglich geltend. Die so-

fortige Fälligkeit der restlichen Darlehenssumme beachteten sie nicht. 

Vorläufige Würdigung  

Die Rückzahlung der Darlehen trifft gem. § 42a Absatz 1 Satz 3 SGB II spie-

gelbildlich immer die Personen, die auch Darlehensnehmer sind. Die Jobcenter 

sind daher gehalten, bereits bei der Darlehensgewährung darüber zu entschei-

den, wem der zu deckende Bedarf zugutekommt und wie viele Personen sie 
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zur Tilgung des Darlehens heranziehen wollen. Wir sahen es als kritisch an, 

wenn die Jobcenter nur einer Person einer Mehrpersonen-Bedarfsgemeinschaft 

ein Darlehen gewährten, wenn der damit berücksichtigte Bedarf allen Mitglie-

dern der Bedarfsgemeinschaft zugutekam. Die Jobcenter müssen ihr Aus-

wahlermessen, ob sie das von einem Mitglied der Bedarfsgemeinschaft bean-

tragte Darlehen zur Bedarfsdeckung einem oder mehreren Mitgliedern gegen-

über erbringen, daher in Zukunft konsequenter ausüben. 

Die Jobcenter haben bei der Höhe der Tilgungsrate kein Ermessen. Ihnen steht 

auch kein Spielraum bei der Festlegung der Tilgungsrate zu. Solange der oder 

die Darlehensnehmer im Leistungsbezug stehen, ist das Darlehen zwingend in 

Höhe von monatlich 10 % des maßgebenden Regelsatzes zu tilgen. Die Job-

center verhielten sich rechtswidrig, wenn sie die Tilgungsraten mit weniger als 

10 % aufrechnen. Die zeitgleiche Aufrechnung mehrerer Darlehen ist ebenfalls 

unzulässig. 

Einnahmen sind rechtzeitig und vollständig zu erheben. Indem das Jobcenter 

D seine Forderungen nicht immer unverzüglich zum Soll stellte und damit nicht 

rechtzeitig geltend machte, verstieß es gegen den Grundsatz einer wirtschaft-

lichen und ordnungsgemäßen Haushaltsführung. Das Jobcenter D sollte künftig 

nicht nur in seinen Tilgungsplänen, sondern auch in seinem Fachverfahren und 

den entsprechenden Haushaltsaufstellungen alle Darlehenssummen korrekt 

und in unmittelbarem zeitlichen Zusammenhang mit der Darlehensgewährung 

erfassen, damit die Forderungen nicht verloren gehen.  

Die Jobcenter müssen drohende Vermögensschäden zudem zukünftig besser 

abwenden, indem sie nach Beendigung des Leistungsbezugs des Darlehens-

nehmers noch offene Rückzahlungsverpflichtungen sofort geltend machen. 

Dass die Jobcenter ihre Rückzahlungsansprüche aufgrund fehlender IT-Unter-

stützungen nicht beziffern konnten, halten wir für sehr bedenklich. Wir sehen 

in den fehlenden Übersichten über den jeweiligen Tilgungsstand ausgegebener 

Darlehen die Gefahr, dass die Jobcenter ihre Darlehenstilgungen nicht kontrol-

lieren können und die Darlehen nicht, nicht rechtzeitig oder nicht vollständig 

zurückgezahlt werden. Die Jobcenter sollten daher mit Hilfe ihrer jeweiligen 

IT-Programme in die Lage versetzt werden, alle offenen Darlehensforderun-

gen statistisch auszuwerten, damit sie ausgegebene Darlehen rechtzeitig und 

vollständig zurückfordern können. Die Bundesagentur sollte für die gemeinsa-
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men Einrichtungen prüfen, ob und wie sie eine entsprechende IT-Unter-

stützung umsetzen könnte. Das Bundesministerium sollte sich darum ebenfalls 

mit den Ländern ins Benehmen setzen, um auch bei zugelassenen kommuna-

len Trägern eine entsprechende IT-Unterstützung zu erreichen. 

Stellungnahme zu den vorläufigen Prüfungsergebnissen 

Das Bundesministerium stimmt uns zu, dass die Auswahl der Darlehensneh-

mer von hoher Bedeutung ist. Die Bundesagentur will daher in den Fachlichen 

Weisungen zu § 42a SGB II die Erläuterungen zur Auswahl der Darlehensneh-

mer überprüfen. Des Weiteren stimmt das Bundesministerium uns zu, dass die 

Tilgungsrate 10 % weder nach oben noch nach unten variieren darf und dass 

die Jobcenter mehrere Darlehen nur nacheinander mit 10% des Regelbedarfs 

aufrechnen dürfen. Der Stellungnahme ist allerdings nicht zu entnehmen, wie 

das Bundesministerium den hierzu festgestellten Mängeln entgegenwirken 

möchte. 

Das Bundesministerium und die Bundesagentur bestätigen überdies, dass Ein-

nahmen rechtzeitig und vollständig zu erheben sind und dass Darlehen nach 

dem Ende des Leistungsbezuges sofort geltend zu machen sind. Das Fachver-

fahren ALLEGRO übermittele seit Ende März 2018 Sollstellungen von einmali-

gen Darlehen automatisiert an ERP. Eine nachträgliche Erfassung durch die 

Beschäftigten sei somit nicht mehr notwendig. Seit Juli 2018 sei zudem im 

Fachverfahren ALLEGRO die Funktionalität „Ordnungsgemäßer Fallabschluss“ 

implementiert, wodurch Leistungsfälle vollständig und korrekt abgeschlossen 

werden sollen. Eine IT-unterstützte Auswertung der Darlehensgewährung und 

Tilgung sei bereits seit April 2017 über den Qualitäts-/Analyse-Service (Qua-

sar) in den gemeinsamen Einrichtungen möglich. Wie entsprechende Defizite 

bei Jobcentern in zugelassener kommunaler Trägerschaft ausgeräumt werden 

sollen, ist der Stellungnahme des Bundesministeriums nicht zu entnehmen. 

Das Jobcenter D entwickele zurzeit eine Refinanzierungsübersicht, die in der 

Anwendersoftware implementiert werden solle. Die Unter- oder Überschreitung 

der gesetzlich vorgegeben Tilgungsrate betreffe nach der Auffassung des Job-

centers nur Einzelfälle. Die internen Anweisungen enthielten diesbezüglich kla-

re Aussagen. Für die schnellere Geltendmachung von Rückzahlungsverpflich-

tungen nach dem Ende des Leistungsbezuges strebe das Jobcenter einen be-

schleunigten und gestrafften Prozessablauf an. 
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Abschließende Würdigung 

Das Bundesministerium und die Bundesagentur haben mittlerweile für Jobcen-

ter in gemeinsamer Einrichtung IT-Unterstützungen implementiert, mit denen 

z. B. Sollstellungen für einmalige Darlehen automatisch an ERP übermittelt 

und Übersichten zu Darlehensforderungen erstellt werden können. Des Weite-

ren wurde mit der neuen Funktionalität zum „Ordnungsgemäßen Fallab-

schluss“ eine Möglichkeit geschaffen, offene Forderungen zu erkennen und 

abschließend zu bearbeiten. In den Fachlichen Weisungen zu § 42a SGB II sol-

len zudem die Erläuterungen zur Auswahl der Darlehensnehmer überprüft 

werden. Auch das Jobcenter D hat Maßnahmen eingeleitet, um Rückforderun-

gen künftig rechtssicherer umzusetzen. Wir halten diese Maßnahmen für ge-

eignet, die aufgezeigten Mängel zu reduzieren. Darüber hinaus erwarten wir, 

dass die Jobcenter fachaufsichtlich sicherstellen, dass die Tilgungsrate von 

10% weder nach oben noch nach unten variiert. 

Die vom Jobcenter D eingeleiteten Maßnahmen lassen unseres Erachtens je-

doch nicht eindeutig erkennen, dass auch sofortige Sollstellungen veranlasst 

werden. Wir bitten daher, auch dies sicherzustellen. 

Das Bundesministerium lässt offen, wie es Mängeln bei Jobcentern in zugelas-

sener kommunaler Trägerschaft begegnen möchte. Wir halten es daher nach 

wie vor für erforderlich, dass sich das Bundesministerium hinsichtlich der IT-

Unterstützung für eine rechtssichere Umsetzung von Rückzahlungsansprüchen 

ebenfalls mit den Ländern ins Benehmen setzt. 

Das Bundesministerium führt an, dass bereits zum Erhebungszeitpunkt statis-

tische Auswertungen über ausgereichte Darlehen und deren Tilgungsstand 

möglich gewesen seien. Da uns keines der geprüften Jobcenter statistische 

Übersichten zur Verfügung stellen konnte, bezweifeln wir, dass den Jobcentern 

diese Möglichkeiten bekannt sind und sie von ihnen genutzt werden. Sowohl 

das Bundesministerium als auch die Bundesagentur sollten die Jobcenter da-

her über die vorhandenen Analyseverfahren in Kenntnis setzen. 

Wir schließen die Textnummer mit diesen Hinweisen ab. 
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 Fachaufsicht 10

Ausgangslage  

Die Jobcenter sind zur Fachaufsicht verpflichtet. Diese umfasst auch die Darle-

hensgewährung nach § 24 SGB II. 

Feststellungen  

Nach Auswertung der vorgelegten Unterlagen haben die Jobcenter B, C, D  

und E keine speziell auf das Thema Darlehen im Rechtskreis SGB II angepass-

te Fachaufsicht. Die Jobcenter decken das Thema mit der „normalen“ Fach-

aufsicht ab. Nur das Jobcenter A überprüft die Darlehensgewährung seit  

Januar 2018 als einen Schwerpunkt durch seine Fachaufsicht. 

Vorläufige Würdigung  

Im Vergleich zur Prüfung aus dem Jahr 2011 sahen wir keinerlei Verbesserun-

gen in der Umsetzungspraxis. Die rechtliche Umsetzung der Darlehensgewäh-

rung und -rückforderung nach § 24 Absatz 1, 4 und 5 SGB II war weiterhin 

mangelhaft. Die zahlreichen festgestellten Fehler zeugen daher auch von einer 

unzureichenden Fachaufsicht der Darlehensgewährung und der Um-setzung 

von Rückzahlungsansprüchen.  

In unserer vorherigen Prüfung hatten wir eine enge fachaufsichtliche Beglei-

tung und Kontrolle angeregt. Das Bundesministerium und die Bundesagentur 

hatten im kontradiktorischen Verfahren zugesagt, diesen Vorschlag umzuset-

zen und die Fachaufsicht zum Prüfungsthema zu verstärken. Das Bundesminis-

terium führte im Jahr 2015 ebenfalls eine eigene Prüfung zur Darlehensgewäh-

rung durch. Es fand die von uns festgestellten Mängel dabei bestätigt (vgl. 

auch Nummer 3). Ungeachtet dessen intensivierten die in die Erhebungen ein-

bezogenen Jobcenter ihre entsprechende fachaufsichtliche Begleitung nicht. 

Das Bundesministerium sollte in Absprache mit der Bundesagentur und im Be-

nehmen mit den Ländern unverzüglich konkrete Maßnahmen anbieten, wie die 

Bearbeitungsqualität zu verbessern ist. Diese unverzügliche Abhilfe ist auch 

deshalb erforderlich, weil die Ausgaben für Darlehen in den letzten Jahren  

stetig gestiegen sind. Im Jahr 2017 wurden Darlehen in Höhe von rund  

73 Mio. Euro gewährt (vgl. auch Nummer 2). 
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Stellungnahme zu den vorläufigen Prüfungsergebnissen 

Das Bundesministerium ist der Auffassung, dass die Darlehensgewährung kei-

ne über die normale Fachaufsicht hinaus gehende Aufsichtsmaßnahme benöti-

ge. Um auf die Reduzierung der Fehlerquote hinzuwirken, verschließe es sich 

jedoch nicht der Prüfung einer verbesserten allgemeinen Fachaufsicht. Das 

Bundesministerium weist auf bereits veranlasste oder geplante Schritte zur 

Verbesserung hin. So seien die Feststellungen des Bundesrechnungshofes in 

der Sitzung der Arbeitsgruppe Passives Leistungsrecht am 6. Dezember 2018 

thematisiert worden. Auch die Länder hätten den Bericht zum Thema „Darle-

hen“ in ihren regelmäßig stattfindenden Gesprächen mit den Jobcentern in zu-

gelassener kommunaler Trägerschaft thematisiert. Die Fachlichen Weisungen 

der Bundesagentur zu § 24 SGB II sollen insgesamt unter Berücksichtigung 

unserer Feststellungen überprüft werden. 

Das Bundesministerium werde sich mit der Bundesagentur darüber austau-

schen, ob und inwieweit sich die Darlehensgewährung als ein Prüfthema der 

Internen Revision der Bundesagentur in den gemeinsamen Einrichtungen eig-

ne und vertiefter als bisher Gegenstand der vertikalen Prüfungen werden kön-

ne. 

Die Bundesagentur teilt an dieser Stelle unsere Auffassungen. Grundsätzlich 

stellt sie fest, dass die Fachaufsicht neu ausgerichtet und insgesamt geschärft 

werden solle. Sie sieht ein deutliches Entwicklungspotenzial bei der Sicherstel-

lung von rechts- und weisungskonformen Handeln. Insgesamt sei es erforder-

lich, dass die lokale Fachaufsicht gewissenhafter wahrgenommen werde und 

die örtlichen Grundsicherungsträger sowie die einzelnen Regionaldirektionen 

sich dabei stärker einbinden. Sie erwarte daher, dass die gemeinsamen Ein-

richtungen im Zusammenspiel mit den zuständigen Agenturen für Arbeit und 

den Regionaldirektion, die Thematik dezentral analysieren. Sie sollen dabei  

feststellen, ob eine nur auf die Darlehensgewährung ausgerichtete Fachauf-

sicht zielführend sei. Für eine zentrale Fachaufsicht als Risiko-Schwerpunkt-

thema halte sie die Thematik dagegen nicht für geeignet.  

Das Landesministerium D teilt mit, das Jobcenter D sehe keine schwerpunkt-

mäßige Fachaufsicht speziell für den Bereich Darlehen vor. Man ginge davon 

aus, dass die zu den einzelnen Prüfpunkten beschriebenen und schon umge-

setzten bzw. noch umzusetzenden Maßnahmen die entsprechende Bearbei-
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tungsqualität gewährleiste. Aktuell sei allerdings festgelegt worden, das Ver-

waltungs- und Kontrollsystem zur Qualitätssicherung um künftig regelmäßige 

Stichproben bei Darlehen zu ergänzen. 

Abschließende Würdigung 

Trotz der vorherigen Zusagen des Bundesministeriums und der Bundesagentur 

zur intensiveren Fachaufsicht11 haben wir in unserer aktuellen Prüfung weiter 

erhebliche Mängel festgestellt. Wir haben daher Zweifel, dass eine „normale“ 

dezentrale Fachaufsicht ausreichen wird, um die Fehlerquote nachhaltig in al-

len defizitären Bereichen zu senken. Trotzdem halten wir die bislang ergriffe-

nen Maßnahmen für sinnvoll. Wir werden deren Erfolg zu gegebener Zeit in 

einer Kontrollprüfung untersuchen. Mit diesem Hinweis schließen wir die 

Textziffer ab. 

 Fazit 11

Bereits in unserer Prüfung aus dem Jahr 2011 hatten wir diverse Mängel bei 

der Darlehensgewährung festgestellt (Nummer 3). In unserer Kontrollprüfung 

entsprach die darlehensweise Gewährung von Leistungen zum Lebensunterhalt 

erneut in vielen Fällen nicht den gesetzlichen Vorgaben. Wir haben identische 

Umsetzungsmängel festgestellt. So wiesen 51,9 % der geprüften Bescheide 

formale oder inhaltliche Mängel auf. Auch prüften die Jobcenter die Vermö-

gensverhältnisse nicht oder nur unzureichend. Die Leistungsberechtigten er-

hielten Darlehen nach § 24 Absatz 1 SGB II, ohne die Notwendigkeit eines 

Darlehens nachzuweisen. Ebenfalls ließen sich die Jobcenter die anschließende 

Mittelverwendung nicht ausreichend nachweisen. In Einzelfällen gewährten die 

Jobcenter Darlehen nach § 24 Absatz 1 SGB II für Bedarfe, die nicht vom Re-

gelbedarf umfasst waren. Darlehen für Energierückstände trennten die Jobcen-

ter nicht nach Bundes- und kommunalen Mitteln. Hochgerechnet wäre für den 

Bund hierdurch ein jährlicher Schaden von rund 32 Mio. Euro möglich. Auch 

die Darlehensgewährung nach § 24 Absatz 4 SGB II wies wiederkehrende Um-

setzungsmängel auf. Neben der unzureichenden Prüfung der Notwendigkeit 

nannten die Jobcenter falsche Rechtsgrundlagen in ihren Bescheiden. Sie be-

achteten auch bei diesen Darlehen die mit der Darlehensgewährung einherge-

henden Trennungen der Haushaltsstellen (Kommune oder Bund) nicht in  

                                       
11 Vgl. Nummer 3 und Abschließende Prüfungsmitteilung vom 23. Januar 2015,  

Az. B - 07 - 2011 - 0162. 
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